] FAFGA
FAFGA MEETS FUTURE 21.-23.09.2026 MEETS

Standort: Messe Innsbruck, Kapuzinergasse 11, A-6020 Innsbruck
FUTURE

ANMELDEFORMULAR | TEILNAHMEANTRAG

Anmeldeschluss: 06. Juni 2026
conagress messe INNSBruck

Veranstalter: -| -- - -

Congress und Messe Innsbruck GmbH. Firmensitz: Rennweg 3, A-6020 Innsbruck,
t: +43 (0) 512 5383-0, f: +43 (0) 512 5383-2159, www.cmi.at

UID-Nr.: ATU 31718503, DVR-Nr.: 0092207, FN 36779m, Landesgericht Innsbruck
Standorte: Congress Innsbruck, Messe Innsbruck, congresspark igls

Bitte ausgefilltes Formular retournieren an fafga@cmi.at

KONTAKTDATEN
Firma
Geschaftsfuhrung UID-Nr. (verpflichtend)
Strafe Telefon
PLZ, Ort, Land Fax
E-Mail Internet
ANSPRECHPARTNER
Vor- und Zuname E-Mail
Telefon mit DW Mobil Fax
RECHNUNGSADRESSE
Firma (wenn abweichend) PLZ, Ort, Land (wenn abweichend)
StraBe (wenn abweichend) E-Mail fir Rechnungsversand (verpflichtend)
PRODUKTINFORMATIONEN
Welche Firmen vertreten Sie?
Welche Waren werden ausgestellt?
Nur angemeldete Exponate dirfen ausgestellt werden.
N der M leit
Sie sind [ ] Erzeuger [ ] Handler [ ] Vertreter ‘ Ihr Platzierungswunsch: Halle ________ asjsrz\:,?cgll:,-:; HZ?fee_e_l_L_ji%_
[ 1 Ja, wir haben Mitaussteller auf unserem Stand (Anmeldegebihr € 298,00) >> Bitte fillen Sie pro Mitaussteller die 3. Seite separat aus.

ZUSATZLEISTUNGEN

STANDFLACHE - VERBINDLICHE BESTELLUNG

(Preisdetails finden Sie im Aussteller-Servicecenter)

min. 9 m2 €/m? G:ﬁ?e Lange  rigfe m Wasser € €
\ ) [ ] inkl. Verbrauch [ ] Follen von Becken
[ ] Hallenstand bis 29 m* | 82,00 (exkl. Anschlussinstaltation) | 12200 pauschal 70.00
Hallenstand Uber 29 m? | 79,00 . .
[] Haltenstand Gber 29 m Die Bestellung von Stromanschlissen muss nach erfolgter
[ ] Hallenstand ber 59 m?| 75,00 Standzuteilung Uber das Aussteller-Servicecenter bestellt werden.

[ ] Hallenstand tber 119 m? | 69,00 -
START UP PAUSCHALSTANDE

[ ] Freigelande oberdacht | 50,00 inkl. Anmeldegebihr, Standwéande, Teppich (Grau), Beleuchtung und

Stromanschluf (Details siehe besondere Teilnahmebedingungen Punkt 21.2)
Nicht mit anderen Rabatten kombiniervbar.

[ ] Aufschlag fur Eckstand | +15 %

.| emessoo
D Wir haben einen eigenen Systemstand mit dem Ausmaf: D 9 m? fur € 1.050,00

lv] Anmeldegebihr (verpflichtend) inkl. Verlinkung im Online-Katalog, Nennung im gedruckten Verzeichnis und 5 Eintrage
im Warenverzeichnis: € 230,00

lv] Entsorgungspauschale (verpflichtend): € 3,00/belegten m?2

[v] Energiepreispauschale (verpflichtend): € 3,80/belegten m?

[v] Bis 30 m2 erhalten Sie 6 Ausstellerausweise, fur jede weiteren angefangenen 15 m2 je 2 Ausstellerausweise kostenlos
Dieses kostenlose Kontingent wird im Ausstellerportal automatisch erfasst, sodass keine separate Bestellung lhrerseits erforderlich ist.
Zusdtzliche Ausstellerausweise sowie die bendtigten Auf- und Abbaukarten missen im Aussteller-Servicecenter bestellt werden.

[v] Sie erhalten 100 Stick Eintrittskartencodes kostenlos.



] FAFGA
FAFGA MEETS FUTURE 21.-23.09.2026 MEETS

FUTURE

Standort: Messe Innsbruck, Kapuzinergasse 11, A-6020 Innsbruck

ANMELDEFORMULAR | TEILNAHMEANTRAG
Anmeldeschluss: 06. Juni 2026

NUTZEN SIE DAS FAFGA PREISMODELL!

15 % SCHNELLBUCHERBONUS 10 % FRUHBUCHERBONUS
bis 31.12.2025 ODER ab 01.01.2026 bis 31.03.2026

auf die Standflache. auf die Standflache.

BIS ZU 20 %
ERSTAUSSTELLERBONUS

BIS ZU 20 %
WEITEREMPFEHLUNGSBONUS

bis 20 m?: 10 % Rabatt ODER bis 20 m?: 10 % Rabatt

ab 21 m?: 20 % Rabatt ab 21 m?: 20 % Rabatt

auf die Standflache.* auf die Standflache.**

Nur fUr bestehende Aussteller
oder Wiederkehrer seit 2019!

[ ] WIR SIND ERSTAUSSTELLER UND MOCHTEN DEN BONUS NUTZEN!
(*Bestimmungen siehe Besondere Teilnahmebedingungen, S.13, Punkt 21.1)

[ ] WIR EMPFEHLEN EIN UNTERNEHMEN ALS AUSSTELLER WEITER UND SICHERN UNS EINMALIG
BIS ZU 20 % RABATT AUF DIE STANDFLACHE, WENN DIESES UNTERNEHMEN ALS AUSSTELLER TEILNIMMT!
Bis 20 m?:10 % | ab 21 m?: 20 %
(**Bestimmungen siehe Besondere Teilnahmebedingungen, S.13, Punkt 21.2)

Empfehlung

Bitte geben Sie hier den Namen und die Kontaktdaten der Firma an, die Sie fir unsere Messe empfehlen méchten.
FUr eine erfolgreiche Empfehlung erhalten Sie bis zu 20 % Nachlass auf die Standflache.

I Die beiliegende Besondere Vertragserganzung: Geanderte Verh3ltnisse, Umstandsklausel
AC H T U N G i Vereinbarung sowie die Besonderen Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Ge-
. e e . schaftsbedingungen fiir Veranstaltungen der Congress und Nesse Innsbruck GmbH werden

Bitte vollstandig ausfiillen! mit Unterfertigung des Teilnahmeantrages in allen Teilen anerkannt.
Nicht unterfertigte oder unvollstdndig ausgefillte Anmeldungen (betrifft auch die Anmeldungen zur Eintragung in den Online-
Katalog) kénnen leider nicht bearbeitet werden! Anmeldungen per Fax missen bitte durch das Original ersetzt werden. Weitere
technische Bestellungen tatigen Sie bitte mittels Aussteller-Servicecenter unter www.fafga.at. Alle Preise verstehen sich
zzgl. 20 % USt + Rechtsgebihr 1 % der Bruttosumme.

Ort/Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift




] FAFGA
FAFGA MEETS FUTURE 21.-23.09.2026 MEETS

Standort: Messe Innsbruck, Kapuzinergasse 11, A-6020 Innsbruck
FUTURE

ANMELDEFORMULAR | TEILNAHMEANTRAG
Anmeldeschluss: 06. Juni 2026

MITAUSSTELLER

Bitte ausgefilltes Formular retournieren an fafga@cmi.at

KONTAKTDATEN MITAUSSTELLER

Firma

Geschaftsfuhrung UID-Nr. (verpflichtend)
Strafe Telefon

PLZ, Ort, Land Fax

E-Mail Internet

ANSPRECHPARTNER MITAUSSTELLER

Vor- und Zuname E-Mail

Telefon mit DW Mobil Fax

PRODUKTINFORMATIONEN MITAUSSTELLER

Welche Firmen vertreten Sie?

Welche Waren werden ausgestellt?
Nur angemeldete Exponate dirfen ausgestellt werden.

Sie sind D Erzeuger D Handler D Vertreter

ANMELDEGEBUHR
€ 298,00 pro Mitaussteller

Verrechnung an: D Hauptaussteller D Mitaussteller

RECHNUNGSADRESSE MITAUSSTELLER
Firma PLZ, Ort, Land
Strafe E-Mail for Rechnungsversand (verpflichtend)

I Die beiliegende Besondere Vertragserganzung: Geanderte Verh3ltnisse, Umstandsklausel
AC H T U N G i Vereinbarung sowie die Besonderen Teilnahmebedingungen und die Allgemeinen Ge-
. e e . schaftsbedingungen fiir Veranstaltungen der Congress und Nesse Innsbruck GmbH werden

Bitte vollstandig ausfiillen! mit Unterfertigung des Teilnahmeantrages in allen Teilen anerkannt.
Nicht unterfertigte oder unvollstdndig ausgefillte Anmeldungen (betrifft auch die Anmeldungen zur Eintragung in den Online-
Katalog) kénnen leider nicht bearbeitet werden! Anmeldungen per Fax missen bitte durch das Original ersetzt werden. Weitere
technische Bestellungen tatigen Sie bitte mittels Aussteller-Servicecenter unter www.fafga.at. Alle Preise verstehen sich
zzgl. 20 % USt + Rechtsgebihr 1 % der Bruttosumme.

Ort/Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift




FAFGA MEETS FUTURE 21.-23.09.2026

Standort: Messe Innsbruck, Kapuzinergasse 11, A-6020 Innsbruck

ANMELDEFORMULAR | TEILNAHMEANTRAG
Anmeldeschluss: 06. Juni 2026

EINTRAGUNG IM ONLINE-KATALOG
1. Alphabetisches Ausstellerverzeichnis

Diesen Abschnitt separat fiUr jeden Mitaussteller ausfillen!

Unter welchem Buchstaben mochten Sie
im Ausstellerverzeichnis gelistet werden?

FAFGA
MEETS
FUTURE

Firma

Strafe Telefon
PLZ, Ort, Land Fax
E-Mail Internet

2. Warenverzeichnis (max. 10 Warengruppen auswahlbar)

* Anmeldegebihr (verpflichtend) inkl. Verlinkung im Online-Katalog, Nennung im gedruckten Verzeichnis und 5 Eintrdge im Warenverzeichnis.
Jede weitere Warengruppe wird mit € 20,00 exkl. 20 % USt in Rechnung gestellt.

Abfallwirtschaft
und Abwasserbeseitigung

_I Abfallmanagement
_| Altspeisefettentsorgnung
| Speisereste-Entsorgung

Accessoires/Dekoration

Accessoires
Aschenbecher

Bilder & Rahmen
Blumendekoration
Dekomaterial

Fahnen

Gastebicher
Gastrozubehor
Geweihkunst

Holz- und Lichtobjekte
Hotelmappen
Hotelslipper

Kerzen
Kunstschmiedearbeiten
Kunstwerke
Lederwaren
Schlusselanhanger
Speisekarten
Tischkultur
Wandgestaltung
Wandmalerei
Weihnachtsbeleuchtung
Zubehor fir Hunde im Hotelzimmer

Aus- und Weiterbildung

~1 Barista-Schule
~1 Schulung
1 Seminare
| Tourismusschulen

Auto & Mobilitat

Abrechnungssystem fir das Laden
von Elektrofahrzeugen

Bikedepots

E-Bike-Sharing
E-Bike-Vermietung

eCarsharing

Elektrofahrrader
Elektroladesdulen

J‘

I I o

A Y )

L

[EN E B

Elektroroller
Eventshuttle
Eventtruck
Flughafentransfer
Motorrader
Mountainbike Elemente
Mountainbikes
Sommerrodel
~1 Transport

| Transportgerdte
| Trikes

Baby & Kind

Kinder-Erlebniswelten
Kinderfahrzeuge
Kinderstihle
Spielpldtze
Spielzimmer
Wickeltische

S S B

N o o

Balkon/Garten/Terrasse

Balkone

Gartengestaltung
Gartenmabel

Gastgarten
Gastgarteniberdachungen
Grillhotten

Sonnenschirme

Sonnenschutz
Terrassenausstattung
Uberdachungen Anbaubalkone
Verschiebbare Terrassenverglasungen
Z3aune

Beratung/Service/Planung

Allergenkennzeichnung
Beratung

Bewachung
Brandschutz
Dienstleister
Einkaufsdienstleistungen
Einkaufsfuhrer
Hotelkonzepte
HR-Management
Service fur Aufzige
Sicherheitssysteme
Strategieentwicklung

[ S )

_ Technischer Service Kichengerate
_ Wetterdienst

Berufsbekleidung

_ Bekleidung

_ Berufsbekleidung

_ Gesundheitsschuhe
Kellnertaschen

_ Personalgarderoben

_ Schuhe

__ Spinde fur Berufsbekleidung

Energie/Wasser

Brennstoffe
_ Energieberatung/ -versorgung
_ Energiekonzeption
— Energiemanagement
~ Energieoptimierung
_ Gebaude-/Energieleitsystem
— Okostrom
_ Photovoltaik
_ Solarenergie
_ Wasseraufbereitung
_ Wasserfilter fUr Wasseraufbereitung
_ Wasserregler
_ Wassersparsysteme

Facility Management/Reinigung/
Umwelttechnik

__ Betriebshygiene
_ Bugelsysteme
_ Dampfreiniger
~ Dampfsauger

Dosieranlagen
_ Holz-Stein-Marmor-Pflege
Hygieneartikel fir Waschraum
Insektenschutz
Insektenvertilger
Luft- und Raumreinigungssysteme
Nahmaschinen
_ Polster- und Lederpflege & -reinigung
Reinigung & Hygiene
Reinigungsgerate/ -produkte
Reinigungsroboter
Staubsauger
Stickmaschinen

L

(I N

GewUnschte Zusatze (z. B. Vertretungen, Niederlassungen, etc.) max. 3 Zeilen (100 Zeichen) pauschal: € 25,00 exkl. 20 % USt

congress messe INNSBruck



FAFGA MEETS FUTURE 21.-23.09.2026

Standort: Messe Innsbruck, Kapuzinergasse 11, A-6020 Innsbruck

ANMELDEFORMULAR | TEILNAHMEANTRAG
Anmeldeschluss: 06. Juni 2026

EINTRAGUNG IM ONLINE-KATALOG

1. Alphabetisches Ausstellerverzeichnis
Diesen Abschnitt separat fUr jeden Mitaussteller ausfillen!

Unter welchem Buchstaben méchten Sie
im Ausstellerverzeichnis gelistet werden?

FAFGA
MEETS
FUTURE

Firma

Strafle Telefon
PLZ, Ort, Land Fax
E-Mail Internet

2. Warenverzeichnis (max. 10 Warengruppen auswahlbar)

* Anmeldegebihr (verpflichtend) inkl. Verlinkung im Online-Katalog, Nennung im gedruckten Verzeichnis und 5 Eintrdge im Warenverzeichnis.

Jede weitere Warengruppe wird mit € 20,00 exkl. 20 % USt in Rechnung gestellt.

L Wintergarten Tischwasche

Toilettenpapier
Verpackungsmaterial
Vorhange

__ Waschereimaschinen L Mietwasche
__ Waschetrockner L Personalisierte Duft-
__ Waschmaschinen Erfrischungsticher
L Waschmittel L Personalisierte Tischsets
. Wischen und Reinigen und Bestecktaschen
L Porzellan
Fenster/TUren/Wintergarten t ga_Sfierer
. - eifen
t éutomatlsche Toranlagen L Servietten mit Aufdruck
enster )
_. Fenstersanierung L Sll.berbe'steck
_ Toren L StICk.e.I'EIEI'I
= L Textilien
| Turenverglasungen _ Tischdecken
L
L
L

Finanzierung/Forderung/
Rechtsberatung
Bank

. . _ Alkoholfreie Getranke
Fitness/Freizeit/Sport _ Bag-in-Box

| Fitness/Fitnessgerate _| Bier
_. Outdoorausristung __ Bierbrand
_. Sportgerdte _ Champagner
_ Cocktails
Fotografie/Video _ Edelbrande
| Fotos/Filme L Energy Drinks
| Luftbilder und -videos I Fruchtsafte
_ Getranke
Gedeck/Hygieneartikel/Textilien — Gin
= _| Kaffee
| Badzubehor
"~ Besteck _ Kakao
g Besteck?" _ Koffeinhaltige Getrankepulver
esteckrdsser — Milch- und Molkereiprodukte
_. Bettwasche
- . L Obstbrand
[ Desinfektion _ 0 .
) - rganics
. Frottierwasche RuUM
\ Ga__steserwceartlkel "~ Schaumweine
[ Glaser — Sekt
. Handetrockner ~ Sirupe
- Hotql/Restaurantdecken fur Hunde ~ Spirituosen
im Zimmer ) | Tee
" Hotelkosmetik Trinkschokolade
. Hotelwasche Wasser
| Hygieneartikel — Weine
L Kosmetik : ; =
K tikspi l Wein-Mix-Getrank
osmetikspiege Wein-Wodka-Mix-Getrank
| Messer

Wermut
Whiskey

Heizung/Klima/Sanitar

Bader
Blockheizkraftwerk
Duschen/ Badewannen
Erdgas

Erdgasgerdte
Heizanlagen
Infrarotheizung in Bildformat
Infrarotstrahler
Luftungsanlagen

Ofen

Regelgerdte
Sanitarzubehor

Urinale

Hotelbau/Sanierung

Architektur, Interior Design, Umbau
Entfeuchter
Entkernung

Fliesen

Hotelbau
Hotelplanungen
Hotelsanierung
Industrieestrich
Innenausbau
Marmor
Massivholzbéden
Mitarbeiterunterkionfte/
Personalunterkinfte
Natursteine
Rohrinnensanierung
Rolltreppen
Rickbau
Schliefanlagen
Tore

Trennwande
Unterbeton
Windschutz

Hoteleinrichtung/-ausstattung

Abfalleimer
Altholzmobel
Ambientebeleuchtung
Antikwaren

GewUnschte Zusatze (z. B. Vertretungen, Niederlassungen, etc.) max. 3 Zeilen (100 Zeichen) pauschal: € 25,00 exkl. 20 % USt

congress messe INNSBruck



FAFGA MEETS FUTURE 21.-23.09.2026

Standort: Messe Innsbruck, Kapuzinergasse 11, A-6020 Innsbruck

ANMELDEFORMULAR | TEILNAHMEANTRAG
Anmeldeschluss: 06. Juni 2026

EINTRAGUNG IM ONLINE-KATALOG

1. Alphabetisches Ausstellerverzeichnis
Diesen Abschnitt separat fUr jeden Mitaussteller ausfillen!

Unter welchem Buchstaben méchten Sie
im Ausstellerverzeichnis gelistet werden?

FAFGA
MEETS
FUTURE

Firma

Strafle Telefon
PLZ, Ort, Land Fax
E-Mail Internet

2. Warenverzeichnis (max. 10 Warengruppen auswahlbar)

* Anmeldegebihr (verpflichtend) inkl. Verlinkung im Online-Katalog, Nennung im gedruckten Verzeichnis und 5 Eintrdge im Warenverzeichnis.

Jede weitere Warengruppe wird mit € 20,00 exkl. 20 % USt in Rechnung gestellt.

_ Armaturen __ Sternenhimmel Hotelzimmer
_ AuBeneinrichtung _ Stihle
_ AuBen-Gastrobestuhlung __ Tapeten
_ AuBenteppiche _ Teppichbdden
Automaten __ Teppiche
_ Badmaobel/-ausstattung — Tische
~ Beleuchtung __ Tischleuchten
~ Betten/Bettwaren _ Vitrinen
Béden und Bodenplatten _ Wandverkleidungen
_ Bodenbeschichtung — Weinkeller/Weinrdume
Buffetstander _ Weinstander
~ Decken & Kissen — Zimmermadchen Wagen
_ Digestifwagen
= (E;prlth?ung ~ Abrechnungssysteme
dstezimmer — Audio
_ Gasto-Biergartenmébel Beschallung
- gastromobgl _ Cloud-Lésungen
a.strlonomleplanung und CMS
et ~ Computer
= Heizstrahler Datenlogge__r, Kohl- und
~ Hotelausstattung Lalgerraumuberwachung
~ Hotelbedarf Dienstplansoftware

Digital Signage
Digitale Kreidetafeln/Menuboards
Digitale Kundenbindung

_ Hoteleinrichtung & Mabel -
Innenarchitektur

Interior S, h
- . Digitale Speisekarten
- Kleldert?'ugel Digitales HACCP-Management
Kofferbécke
~ Kich behd Drohnen
_ Kuchenzubenor Druckldsungen

Lamellenroste, Systemauflagen
Markisen/Jalousien/Rollladen
Méobel

Pavillon-Bars
Raumausstattung
Raumtextilien

Regalsysteme

Safes/Tresore
Schirme/Schirmbars
Schmutzfangmatten
Schuhtrockner
Seifenspender

Sitzsacke
Ski-/Schuhraumausstattung
Skistander

Sonnensegel
Spielgerate/Spielautomaten

EDV-Komplettausstatter
Elektronische Zutrittskontrolle
eMarketing Tool
Geldscheinprifer/-zéhler
Handy Zubehér
Hintergrundmusik

Hotel- und Biroorganisation
Hotel- und Vermietersoftware
Hotelchecks
Hotel-Schliefsysteme
Internet
Internet-Bestellsysteme
Jobborse
Kassen/Kassensysteme

Kl System

Mobile Hotelmappen

Mobiler Gasteservice

Mobiler Reisefuhrer
Musikanlagen

Musikcomputer
Onlinebuchung
Onlinemarketing
Parkplatzlosungen
Personalmanagementsoftware
Plastikkartendrucker
Portal-Management

Revenue Management Software
Rufsysteme
Schranken/Parken

Server- und Netzwerktechnik
Service Roboter

Software

Spot Location Service
Stempeluhren

Stilllegung von technischen Anlagen
Telekommunikation
Temperatur- und
Frittier6lmesstechnik

Virtuelle 3D-Rundgénge
Webdesign

WLAN-Anlagen

Zeiterfassung
Zeitmanagementsoftware
Zutrittssysteme

Kiichenausstattung/Baranlagen

Anzindhilfen, Feuerzeuge
Aufbewahrungsbehalter
Backereimaschinen
Baranlagen

Bargerate
Beschriftungssystem fur Kisten
Besteckpoliermaschinen
Besteckreinigungsanlagen
Bodenbeschichtungen
Brottopfe

Buffets und Buffetartikel
Combidampfer

Cutter
Discothekenanlagen
Eismaschinen
Espresso-Muhlen
Filtermaschinen
Fritteusen

GewUnschte Zusatze (z. B. Vertretungen, Niederlassungen, etc.) max. 3 Zeilen (100 Zeichen) pauschal: € 25,00 exkl. 20 % USt

congress messe INNSBruck



FAFGA MEETS FUTURE 21.-23.09.2026

Standort: Messe Innsbruck, Kapuzinergasse 11, A-6020 Innsbruck

ANMELDEFORMULAR | TEILNAHMEANTRAG
Anmeldeschluss: 06. Juni 2026

EINTRAGUNG IM ONLINE-KATALOG

1. Alphabetisches Ausstellerverzeichnis
Diesen Abschnitt separat fUr jeden Mitaussteller ausfillen!

Unter welchem Buchstaben méchten Sie
im Ausstellerverzeichnis gelistet werden?

FAFGA
MEETS
FUTURE

Firma

Strafle Telefon
PLZ, Ort, Land Fax
E-Mail Internet

2. Warenverzeichnis (max. 10 Warengruppen auswahlbar)

* Anmeldegebihr (verpflichtend) inkl. Verlinkung im Online-Katalog, Nennung im gedruckten Verzeichnis und 5 Eintrdge im Warenverzeichnis.
Jede weitere Warengruppe wird mit € 20,00 exkl. 20 % USt in Rechnung gestellt.

Frittierolfilter
Gastronomiemaschinen
Gemiseschneider
Geratespilmaschinen
GeschirrspUlmaschinen
Getranketechnik
GetreidemUhlen
Glaserpoliermaschinen
Glaserspilmaschinen
Grillgerate
GroBkichen/Zubehdr
Herde/Ofen
Induktionsherde
Kaffeemaschinen
Kaffeemuihlen
Kaffee-Tamper

Kuchen/ Kichengerate
Kiuchenmesser
Kichenzubehor
Kuhl-/TiefkGhlanlagen
Mixer

Multifunktionale Kochgerdte
Orangen- und Zitronenpressen
Pfannen

Pizzagerdte

Rollwagen

Schankanlagen und -systeme
Schlagsahne-Automaten
Schnellgarsysteme
Speisenaufzug
Spirituosenportionierer
Spritzbeutel
Sushi/Sushi-Roboter
Tafel- und Serviergerdte
Tellerstander/Tellerwarmer
Trockenschranke
VVakuumverpackung
Verpackungsmaterialien
Weinklimaschranke
Wiegeladen

Ly I e B O

[

T O Y B Ay O

L

Medien

_| Bucher/Fachzeitschriften
| Medien

~1 Medienagentur

_| TV-Programme

_| TV-Zeitschriften

Nahrungsmittel/
Convenienceprodukte

_ Backwaren

—. Bio-Lebensmittel

_ Brot und Geback

_ Convenience-Produkte

_| Eis

_ Essige

_ Feinkostsalate

_ Fingerfood
Fische/Meeresfrichte

_| Fleisch- und Wurstwaren

_ Flussige Eier (pasteurisiert)

| Frische Tiefkuhlpasta

_ Frischkase

_| Frischteige
Fruchtgummis

| FrUhstock

_ Gefligelprodukte

_ Gewdrze

_ Glutenfreie Produkte

_ Honig

_ Kaltgepresste Speisedle

_ Kartoffelprodukte

_ Kase

_ Kekse und Waffeln

_ Konfitiren und Marmeladen

— Krauter

_ Matjes

_ Nahrungsergdnzung

— Nahrungsmittel

_ Nahrungsmittelraritdten

_ Obst und Gemuise

__ Olivendl

_ Personalisierte Zuckerbeutel

_ Pizza

— Regionale Spezialitdten

— Saucenwdrfel

— Sauergemise

_ Schokolade

— Snacks

Suppen

_ SUBstoffe

TiefkOhl-Fertigprodukte

_ Tiefkihlprodukte

_ Tomatenprodukte
VVegane Produkte

_I Waffeln/SuBwaren
_| Wildfleisch

Sonstiges

Alkomat-Tests
Erste-Hilfe-Produkte
Feuerwerke
Forderbander
Funpark Elemente
Pyrotechnikartikel
Schafwollprodukte
Soft Figuren
Souvenirs
Tabakwaren
Zauberteppich

Zelte
Zigarettenautomaten
Zirbenprodukte

Wellness/Sauna/Schwimmbad

Dampfbéader
Gesundheitsartikel
Gesundheitsliegen
Infrarotkabinen
Luftsprudelbader
Massagesessel

Sauna

Schwimmbader
Schwimmbadertberdachung
Schwimmspass

Solarien

Wellness

Wellnessanlagen
Wellnessbrausen
Wellnessliegen
Wellnessprodukte Gesundheit
Whirlpools

Werbung/Beschilderung/
Drucksorten

Ankundigungstafeln
_| Beschilderung

_| Drucksorten

_| Drucksysteme
J
2

N N N ) O S O

L O O

Grafik
Marketing

GewUnschte Zusatze (z. B. Vertretungen, Niederlassungen, etc.) max. 3 Zeilen (100 Zeichen) pauschal: € 25,00 exkl. 20 % USt

congress messe INNSBruck



FAFGA

FAFGA MEETS FUTURE 21.-23.09.2026 MEETS
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EINTRAGUNG IM ONLINE-KATALOG

1. Alphabetisches Ausstellerverzeichnis
Diesen Abschnitt separat fUr jeden Mitaussteller ausfillen!

Unter welchem Buchstaben méchten Sie

im Ausstellerverzeichnis gelistet werden?

Firma

Strafle Telefon
PLZ, Ort, Land Fax
E-Mail Internet

2. Warenverzeichnis (max. 10 Warengruppen auswahlbar)

* Anmeldegebihr (verpflichtend) inkl. Verlinkung im Online-Katalog, Nennung im gedruckten Verzeichnis und 5 Eintrdge im Warenverzeichnis.
Jede weitere Warengruppe wird mit € 20,00 exkl. 20 % USt in Rechnung gestellt.

Promotion-/Geschenkartikel
Prospekte

Public Relations

Webseiten

Wegeleitsystem
Werbefilme

Werbemittel

Werbetextilien

Werbung
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Datenschutzbestimmungen

Der Schutz |hrer personenbezogenen Daten ist uns besonders wichtig. Laut
DSGVO mdchten wir Sie beziglich lhrer Rechte und Widerspruchsmaoglich-
keiten gerne auf unsere Datenschutzerkldrung hinweisen, die Sie auf unserer

Webseite unter folgendem Link finden: http://www.cmi.at/de/datenschutz.html

Die Congress und Messe Innsbruck GmbH, Rennweg 3, 6020 Innsbruck,
+43 (0) 512 5383-0, office@cmi.at, verarbeitet die von lhnen in diesem An-
meldeformular/Teilnahmeantrag fur die FAFGA angegebenen personenbe-
zogenen Daten von Ansprechpartnern oder, soweit der Aussteller eine natir-
liche Person ist, deren Daten zur Erbringung der in diesem Anmeldeformular/
Teilnahmeantrag ausgewahlten Services und Dienstleistungen auf Basis der
Vertragserfullung. Sollte es zur Erbringung der in diesem Anmeldeformular/
Teilnahmeantrag fUr die FAFGA ausgewahlten Services und Dienstleistun-
gen fUr die VertragserfUllung erforderlich sein, so leitet die Congress und
Messe Innsbruck GmbH lhre personenbezogenen Daten an die entsprechen-
den Subunternehmer weiter. Dartber hinaus werden lhre personenbezoge-
nen Daten nicht an Dritte weitergeleitet. Soweit keine gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflichten bestehen und lhre personenbezogenen Daten nicht fur
die Geltendmachung, Ausibung oder Verteidigung von Rechtsansprichen
bendtigt werden, werden Ihre personenbezogenen Daten nach vollstandi-
ger Abwicklung der Vertragsbeziehung geléscht. Die Congress und Messe
Innsbruck GmbH verarbeitet lhre personenbezogenen Daten ebenfalls fur
Direktmarketingzwecke auf Basis von berechtigten Interessen. Dieser Ver-
arbeitung lhrer personenbezogenen Daten auf Basis berechtigten Interesses
kdnnen Sie jederzeit widersprechen.

Als betroffene Person haben Sie ein Recht auf Auskunft, Widerspruch,
Berichtigung, Loschung, Einschrankung der Verarbeitung und Daten-
Ubertragbarkeit |hrer personenbezogenen Daten. lhre Rechte kon-
nen Sie unter privacy@cmi.at geltend machen. lhnen kommt auch ein
Beschwerderecht bei der &sterreichischen Datenschutzbehérde zu.

Besondere Vertragserganzung:
Gednderte Verhdltnisse, Umstandsklausel — Vereinbarung

1. Gegenstand

Die CMI ist Veranstalterin der gegenstandlichen Veranstaltung. Der Mieter/
Aussteller hat die CMI beziglich seines Wunsches zur Buchung einer Stand-
fldche und etwaigen Services von sich aus kontaktiert, das mit dem Ziel, an
der gegenstandlichen Veranstaltung zu dem oben genannten Termin in den
oben genannten Rdumen/Salen/Hallen/Flachen an einem der Standorte der
CMI teilzunehmen, worUber dieser Vertrag abgeschlossen wird.

Nach Prifung der CMI wird festgestellt, ob dem Mieter/Aussteller die ge-
winschte Flache fur die gegenstandliche Veranstaltung zur Verfigung ge-
stellt werden kann. Ist das der Fall, erfolgt die Zulassung durch die CMI mit
einer spezifischen Messestandplatzierung.

2. Grundlagen der Planung

CMI schlieft diesen Vertrag auf der Grundlage einer vorausschauenden Pla-
nung nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und der
Effizienz unter besonderer Bericksichtigung einer mittel- und langfristigen
Planbarkeit der gegenstandlichen Veranstaltung.

Das betrifft den 6rtlichen, den zeitlichen und den sachlichen Umfang der Ver-
anstaltung und im Besonderen auch den Termin der Veranstaltung.

3. Grundlagen der besonderen Vertragsergdanzung

Der Mieter/Aussteller bestatigt, dass er vor und bei dem Abschluss des Ver-
trages von sich aus alle entsprechenden Informationen tatsachlicher und
rechtlicher Natur eingeholt hat, auf deren Grundlage er den gegenstandlichen
Vertrag zum gegenwadrtigen Zeitpunkt (= Datum der Fertigung dieses Vertra-
ges, zu dem auch diese besondere Vertragserganzung gehort) abschlieft.

Die Parteien stellen auBer Streit, dass derzeit besondere Umstande (Punkt 4)
vorliegen, die es erforderlich machen, den Teilnahmeantrag entsprechend zu
ergadnzen, bzw. auf diese Bezug zu nehmen.

4. Besondere Umstande
Die besonderen Umstande, auf die sich diese Klausel bezieht, sind unter

anderem kriegerische Ereignisse in Europa, die mittelbar oder unmittelbar
spUrbare Auswirkungen auf die Wirtschaft in Osterreich haben, etwa mit

Versorgungsengpassen in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, vor allem
in Bezug auf die Energieversorgung und Energielieferung, mit moglichen
Zwangs- und Bewirtschaftungsmanahmen der nationalen und der suprana-
tionalen Behorden und mit sich darauf beziehenden Anderungen von Geset-
zen, Verordnungen und anderen Vorschriften des in Osterreich geltenden na-
tionalen und inter- sowie supranationalen Rechts. Zudem gehdren dazu auch
nicht absehbare Auswirkungen und die sich aus der aktuell duBerst hohen
Inflation ergebenden Umstande und Folgen zu den geschilderten Punkten.

5. Ausgangslage

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist gegebenenfalls nicht vorherseh-
bar, ob, wie und vor allem unter welchen Umstanden die vertragsgegenstand-
liche Veranstaltung durchgefUhrt werden kann. Die Buchung fur die Teilnah-
me an der gegenstandlichen Veranstaltung erfolgt vom Mieter/Aussteller in
Kenntnis dieser Umstande und der sich daraus ergebenden Unsicherheiten.

5.1. Es ist dem Mieter/Aussteller bekannt, dass aufgrund der gegebenen
auBergewdhnlichen wirtschaftlichen, politischen, sicherheitspolitischen
und versorgungsbezogenen Situation unter besonderer Beriucksichti-
gung der energiewirtschaftlichen Problem- und Fragestellungen und et-
waiger damit verbundener Veranderungen der Wirtschafts- und Lebens-
sachverhalte eine solche Planung derzeit nur zum Teil méglich sein kann.

5.2. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Voraussetzungen und
damit die Mbglichkeiten einer solchen Planbarkeit sich noch weiter re-
duzieren und dass sich in diesem Zusammenhang etwaige Anderungen
des verbindlichen sachlichen und rechtlichen Rahmens fir die gegen-
standliche Veranstaltung ergeben kénnen.

5.3. Somit kénnen also Umstande eintreten, die dazu fUhren, dass die recht-
lichen Bedingungen, die tatsachliche Plan- und Umsetzbarkeit sowie
die wirtschaftlichen Méglichkeiten fir die Veranstaltung von denen zum
Zeitpunkt der Vertragsvereinbarung ganzlich abweichen. Das kann wie-
derum fiUr den Mieter/Aussteller unter Umstanden auch mit Mehrkosten
verbunden sein und gegebenenfalls auch dazu fUhren, dass die gegen-
standliche Veranstaltung nicht oder nur eingeschrankt oder nur unter
ganzlich veranderten Bedingungen vorgenommen werden kann.

6. Vertragsklausel - allgemeine Beschreibung

Um mogliche Folgen und Auswirkungen dieser besonderen Umstande ver-
traglich zu regeln, werden diese Vertragsbestimmungen zusatzlich verein-
bart und zwischen den Parteien in dem Rahmen einer Individualvereinbarung
abgeschlossen, um so bestmdglich sicherzustellen, den aktuellen Herausfor-
derungen entsprechend begegnen zu kdnnen.

Die folgenden Vereinbarungen dienen der und verfolgen die Méglichkeit,
trotz der gegebenen Lage weiter Vertrdge abzuschlieBen, und einen grund-
satzlichen Handlungs- und Rechtsrahmen zu vereinbaren, innerhalb dessen
auf die genannten gednderten Verhaltnisse eingegangen und reagiert werden
kann. Vereinbarungen und Bestimmungen in den Allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen (AGB) der Congress und Messe Innsbruck GmbH fur Veranstaltun-
gen, in den Besonderen Teilnahmebedingungen fir die gegenstandliche Ver-
anstaltung sowie in der Sondervereinbarung zu den Folgen der so genannten
COVID-19 Pandemie bleiben von diesen Vereinbarungen unberihrt.

7. Besondere Vereinbarungen

7.1 Buchung und Vertrag erfolgen unter diesen besonderen Bedingungen
Die Buchung fur die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt vom Mieter/
Aussteller in Kenntnis der Umst3nde sowie insbesondere etwaiger zu-
grundeliegender rechtlicher, tatsachlicher, sachlicher und insbesondere
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie allfélliger, sich daraus erge-
bender Unsicherheiten.

7.2 Die Veranstalterin ibernimmt keine Beratungsfunktion

CMI Ubernimmt keine Haftung und keine Verantwortung fur diese be-
sonderen Umstande und Ubernimmt es im Besonderen nicht, beratende
Leistungen zu dem beschriebenen tatsachlichen und rechtlichen Rah-
men, zu wirtschaftlichen Maéglichkeiten, allfalligen Ausfallshaftungen
und anderen Instrumenten zu Ubernehmen, die, allenfalls, von der 6f-
fentlichen Hand und/oder anderen Rechtstrégern zur Verfigung gestellt
werden. Leistungen, die in dieser Hinsicht freiwillig, aus gutem Willen
oder in dem Rahmen guter bestehender geschéftlicher Verbindungen als
Unterstitzung im Einzelfall erfolgen, begrinden keine Haftung.

7.3 Die Planungsverantwortung der eigenen Teilnahme an der gegen-
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standlichen Veranstaltung liegt beim Mieter/Aussteller

Es ist Sache des Mieters/Ausstellers allein, die aus seiner Sicht und
fur ihn wichtigen oder wesentlichen Informationen zu diesen Fragen
einzuholen und sich selbst hieraus die Grundlagen seiner Entscheidung
zusammenzustellen.

CMI hat in diesem Rahmen keine neben- und keine anderen vertraglichen
Pflichten, keine Hinweis-, keine Aufkldrungs- und keine Beratungs-
pflichten und kann daher fur eine Verletzung solcher Pflichten auch nicht
in Anspruch genommen werden.

Dasselbe gilt in allen Fallen, in denen es CMI selbst als Veranstalterin
und/oder in dem Rahmen des eigenen geschaftlichen Betriebes aufgrund
von Bedingungen, Auflagen oder einer Veranderung des gesetzlichen
Rahmens im Zusammenhang der gegebenen Umstande, tatsachlich,
wirtschaftlich oder rechtlich nicht mehr méglich ist, den eigenen Betrieb
aufrechtzuerhalten und damit die gegenstandliche Veranstaltung durch-
zufUhren; dem steht gleich, dass die Aufrechterhaltung des Betriebes
und die Durchfuhrung der Veranstaltung nicht mehr sinnhaft méglich ist;
auch in einem solchen Fall scheidet jede Haftung der CMI aus.

7.4 Ausschluss verbindlicher Zusagen

So kann die CMI dem Mieter/Aussteller keinerlei Zusagen geben, dass
die gegenstandliche Veranstaltung schlieflich zu dem geplanten Termin
oder in/auf den gewinschten Rdumen/Séalen/Hallen/Flachen oder eine ge-
winschte Messestandflache an bestimmter Stelle oder die Veranstaltung
mit einer bestimmten Anzahl an Ausstellern oder mit einer gewinschten
Anzahl an Besuchern oder einem bestimmten Rahmenprogramm oder
Uber die gesamte geplante Messelaufzeit stattfinden wird oder stattfinden
kann. Die CMI ist, zumal unter den gegebenen Umstanden, auf der Grund-
lage einer sachlichen Einschatzung der Gegebenheiten, nicht verpflichtet,
dem Mieter/Aussteller Alternativen zum Termin, Standplatz oder anderes
anzubieten oder solche Méglichkeiten vorzuhalten.

7.5 Konsultationen
Mitdem Eintreten solcher Umstande wird CMI mit dem Mieter/Aussteller
in Kontakt treten (Konsultationsmechanismus). Dies erfolgt schriftlich
unter Nennung der wesentlichen Umstande, die sich verdndert haben.
Es werden in dem Rahmen der Verstdndigung nach diesem Vertrags-
punkt jene Umstande genannt, beschrieben und erldutert, auf die sich
die Anderungen seit dem Stichtag des Vertragsabschlusses beziehen.

7.6 Moglichkeit der Vertragsanpassung

Dabei wird, soweit méglich, zudem mitgeteilt, ob es sich um einen
zwingenden Grund handelt, die gegenstandliche Veranstaltung gar nicht
mehr durchfthren zu kénnen (z.B. aufgrund eines gesetzlichen Verbots,
aufgrund einer fehlenden Energieversorgung, mangels einer ausrei-
chenden Lieferung von Energie oder anderen Umstanden aus genannten
Griinden) oder um eine Anderung, auf deren Grundlage eine Vertragsan-
passung erforderlich wird.

7.7 Haftungsausschluss

Daraus folgt, dass es auch nicht in der Verantwortung der CMI liegen
kann, sollten Gesetze oder Verordnungen rechtlich, oder die Organisation
der gegenstandlichen Veranstaltung tatsdchlich, nicht zum gewinsch-
ten Ziele fohren, namlich der Durchfihrung der Veranstaltung zu oben
genanntem Termin in den geplanten Rdumen/Séalen/Hallen/Flachen an
einem der Standorte der CMI. Das gilt auch dann, wenn aufgrund von
Teuerungen und Lieferknappheiten wirtschaftlich oder faktisch eine Ver-
anstaltung nicht mehr sinnvoll vorgenommen werden kann.

Nur auf dieser Grundlage kann ein Vertrag abgeschlossen werden.

CMI tbernimmt keine Haftung, welcher Art und welchen Namens auch
immer, for den Fall, dass die Veranstaltung aus den eingangs genannten
oder damit verwandten, bzw. durch diese bedingten Grinde nicht durch-
gefUhrt werden kann und/oder die Teilnahme vom Mieter/Aussteller
abgesagt oder von CMI aus zwingenden rechtlichen, tatsachlichen oder
solchen gleich kommenden Grinden die DurchfUhrung der Veranstal-
tung abgesagt werden muss, also der Vertrag nicht zugehalten werden
kann, aufgelést werden muss oder in anderer Weise rechtlich oder tat-
sachlich in diesen eingegriffen wird.

Das bedeutet im Besonderen, dass von CMI keine Kosten, Aufwendun-
gen und auch keine Gebhren, welcher Art auch immer, ersetzt, bezahlt
oder Ubernommen werden und kein Schadenersatz sowie keine anderen,
wie immer gearteten Leistungen, Ubernommen werden.

7.8 Gewahrleistungsausschluss

Aufgrund der gegebenen Verhaltnisse ist jede Gewahrleistung fir die
Erbringung der Vertragsleistung seitens CMI ausgeschlossen. Fir Um-
stande, die in dem Rahmen dieser Vertragsklausel eintreten, sich ereig-
nen oder anfallen, kann CMI daher keine Haftung, keine Gewahrleistung
Ubernehmen und kann auch keine verbindliche Zusage fir die ganzliche
oder teilweise Erbringung der Vertragsleistungen abgeben.

7.9 Ausschluss der Ubernahme von Kosten
Das bedeutet im Besonderen auch, dass von CMI keine Kosten, Auf-
wendungen und auch keine GebUhren, welcher Art auch immer, ersetzt,
bezahlt oder Ubernommen werden und kein Schadenersatz sowie keine
anderen, wie immer gearteten Leistungen Gbernommen werden.

Fernerhin ist auch der Ersatz von Steuern, baren Auslagen, Abgaben,
GebuUhren und dergleichen, welcher Art auch immer, der Ersatz des Ver-
trauensschadens oder Aufwendungen Dritter, wie Uberhaupt eine jede
Leistung aus den genannten Umstanden, aus deren Anlass und in deren
Gefolge - seien die Anspriche mittelbar oder unmittelbar — auch dann
ausgeschlossen, wenn abdingbare gesetzliche Bestimmungen einen
solchen Ersatz vorsehen wirden. Deren Anwendung wird hiermit ausge-
schlossen. Zudem gelten die Bestimmungen der einzelnen vorstehen-
den Absatze auch fur alle darin gesondert erwahnten Sachverhalte.

7.10 Grundsatz der Eigenverantwortung
Der Mieter/Aussteller hat alle gesetzlichen Vorschriften und weiteren
Verpflichtungen in diesem Zusammenhang zu bericksichtigen und ei-
genverantwortlich umzusetzen.

Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der Congress
und Messe Innsbruck GmbH fur Veranstaltungen sowie die Besonderen
Teilnahmebedingungen zur gegenstandlichen Veranstaltung, soweit in
diesen vorstehenden Absdatzen nichts anderes, erganzendes oder sonst
verdeutlichendes vereinbart wurde.

7.1

pury

Absage der Teilnahme an der Veranstaltung durch den Mieter/Aus-
steller

FUrden Fall, dass der Mieter/Aussteller seine Teilnahme bei gegenstandli-
cher Veranstaltung aus rechtlichen, tatsachlichen oder anderen Grinden
im Kontext der oben beschriebenen Umstande absagt, wird das Vertrags-
verhaltnis zwischen CMI und Mieter/Aussteller aufgeldst. Es gelten die
Bedingungen zum RUcktritt bzw. zur Vertragsauflésung gemaf Besonde-
ren Teilnahmebedingungen zur gegenstandlichen Veranstaltung.

Der Mieter/Aussteller wird CMI bei Bekanntwerden der Teilnahmeabsa-
ge sofort diesbezuglich informieren.

7.12 Ausschluss einer Rechtsgrundlage
Es nimmt der Mieter/Aussteller zur Kenntnis, dass eine tatsachliche oder
rechtlichen Bezugnahme auf alle Folgen der beschriebenen Umstande,
als das Vorliegen héherer Gewalt in dem Verh3ltnis der VVertragsteile aus-
geschlossen ist.

8. Geltungsvorrang, Einzelvereinbarung

Dieser Vertrag gilt nur auf der Grundlage auch dieser Bedingungen und Be-
stimmungen als abgeschlossen.

9. Vereinbarungsklausel, Erlauterung, Schlussbestimmungen

Der Mieter/Aussteller bestatigt mit seiner Unterschrift, dass Inhalt dieser
Vertragsbestimmungen und allféllige offene Fragen dazu vor Abschluss des
Vertrages erortert worden sind; die tatsachlichen, die wirtschaftlichen und
die rechtlichen Grundlagen der Vertragsbestimmung werden durch diese
besondere Vereinbarung dem Mieter/Aussteller zur Kenntnis gebracht und
es wurde ihm auch die Méglichkeit der Prifung dieser Klausel eingerdumt,
deren Grundlage darin liegt, auf mogliche besondere Umstande im Zuge der
allgemeinen Krise eingehen zu kdnnen und den Betrieb von CMI auf einer
wirtschaftlich sinnvollen Grundlage zu planen und einzurichten. Im Besonde-
ren wird abermals betont, dass die allgemein bestehende Rechtslage und die
aus heutiger Sicht nicht vorhersehbaren tatsachlichen Entwicklungen sowie
die daraus resultierenden rechtlichen Bestimmungen, Normen und Anwei-
sungen verlangen, in einer moglichst flexiblen Weise auf diese Umstande
einzugehen, zumal auch weder die Energiebevorratung noch wirtschaftslen-
kende Mafnahmen in dem Bereich ausgeschlossen werden kénnen, die, un-
ter Umstanden, kurzfristig von heute auf morgen, zu einer ganzlich anderen
Grundlagensituation fUhren kénnten. Daher sind ein entsprechendes, sachli-
ches Gleichgewicht und eine Ausgewogenheit in Bezug auf die gegenstand-
lichen Regelungen sachlich und rechtlich erforderlich, um auf einer solchen
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Grundlage die grundsatzliche Zurverfiogungstellung der Rdume und Fazilita-
ten von CMI auch weiterhin zu erméglichen und einen auch im &ffentlichen
Interesse liegenden Betrieb aufrecht erhalten zu kénnen. Die Komplexitat
der Regelungen entspricht jener der allgemeinen Lage; daher mijssen Ande-
rungen, Ergédnzungen und sonstige weitere Mitteilungen vorbehalten bleiben
und daher gelten diese Bestimmungen zus&tzlich zu etwaigen anderen Ver-
einbarungen, darunter etwa zu den bestehenden COVID-Bestimmungen. Auf
diese Vertragserganzung sind nur die Bestimmungen des &sterreichischen
Rechts, ohne dessen Verweisungsrecht anzuwenden; Gerichtsstand ist Inns-
bruck in dem Sinne des § 104 |N.

(Stand: Oktober 2022)
Besondere Teilnahmebedingungen

Unbeschadet zwingender gesetzlicher Bestimmungen unterliegen samtliche
von Congress und Messe Innsbruck GmbH - Firmensitz Rennweg 3, 6020
Innsbruck - (CMI) mit dem Aussteller im Zuge der Ausstellungsabwicklung
getroffene Vereinbarungen den beigelegten Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen (AGB) fur Veranstaltungen der CMI sowie den nachfolgenden Beson-
deren Teilnahmebedingungen, deren Geltung der Aussteller durch seine Un-
terschrift bestatigt. Der nachstehend gebrauchte Begriff der ,Ausstellung”
umfasst jede Art von Prasentation im Rahmen der gegenstandlichen Messe.

1. Termin und Offnungszeiten

1.1 Die FAFGA beginnt am Montag, 21. September 2026, und schlieft am
Mittwoch, 23. September 2026. Offnungszeiten: Fir Aussteller Mon-
tag-Dienstag: 8:00-18:30 Uhr, Mittwoch: 8:00-21:00 Uhr; fUr Besu-
cher Montag-Mittwoch: 10:00-18:00 Uhr.

1.2 Die Aussteller werden gebeten, auch ihr Standpersonal darauf hinzuwei-
sen, dass ein Verweilen nach 18:30 Uhr in den Standen aus Sicherheits-
grunden unter keinen Umstanden gestattet werden kann (Nachtwache).
Ausgenommen sind bei der Messeleitung angemeldete Veranstaltun-
gen der Aussteller nach 18:30 Uhr am Messestand.

2. Anmeldung

2.1 Die Anmeldung zur Teilnahme an der FAFGA muss bis spatestens 06.
Juni 2026 mittels Anmeldeformular (Teilnahmeantrag) an die Messe
Innsbruck, Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck erfolgen. Nur das offi-
zielle, vollkommen ausgefillte Anmeldeformular mit der Beilage zum
Eintrag in den Messekatalog gilt als Grundlage fir eine allféllige Stand-
zuteilung.

2.2 Die bis zu dem genannten Zeitpunkt eingehenden Anmeldungen wer-
den nach Mafgabe des vorhandenen Ausstellungsraumes bericksich-
tigt, jedoch behalt sich die Messeleitung das Recht vor, Anmeldungen
auch ohne Angabe von Grinden abzulehnen.

3. Platz- und Standvergabe

3.1 CMI ist bemiht, den vom Aussteller in seinem Teilnahmeantrag (An-
meldeformular) genannten Spezifikationen zu entsprechen; ein Rechts-
anspruch des Ausstellers hierauf oder auf einen bestimmten Standort
im Ausstellungsbereich besteht nicht. Ein Platztausch mit anderen Aus-
stellern sowie die Uberlassung des Platzes an Dritte bedirfen der vorhe-
rigen Zustimmung durch CMI.

3.2 Wird ein Stand oder eine Ausstellungsflache nicht termingerecht bezo-
gen, steht es CMI frei, hierGber anderweitig zu verfigen. Bereits bezahl-
te Entgelte verfallen; Schadenersatz oder Bereicherungsanspriche des
nicht rechtzeitig erschienenen Ausstellers sind ausgeschlossen. Scha-
den und Aufwendungen, die CMI durch die SGumnis des Ausstellers ent-
stehen, sind von diesem zu ersetzen.

4. Ausweise und Karten

4.1 Jeder Aussteller erhalt je nach Standgrofie kostenlos Ausstellerauswei-
se. Bis 30 m2: 6 Ausstellerausweise, fir jede weiteren angefangenen 15
m?2: 2 Ausstellerausweise. Auf- und Abbaukarten (gelten nur vor Beginn
und nach Ende der Messe) sind ebenso kostenlos.

4.2 Werden darUber hinaus noch weitere Ausstellerausweise benétigt, sind
diese im Aussteller-Servicecenter zu bestellen oder wahrend der Messe
an der Hauptinfo, Eingang Ost zu beziehen.

4.3 Die Ausweise und Karten sind nicht Ubertragbar. Missbrduchlich ver-

wendete Ausweise und Karten werden eingezogen.
5. Nutzungsumfang

5.1 Die Nutzungsbefugnis des Ausstellers erstreckt sich ausschlieflich auf ver-
tragsgemafe Ausstellungsinhalte und die vereinbarten Zeiten und Zwecke.

5.2 Der Aussteller hat den ihm zugewiesenen Standplatz bei Ubernahme
auf seinen ordnungsgemafen Zustand hin zu Uberprifen und allfallige
Abweichungen vom Vertrags-Soll sofort zu beanstanden; spatere Re-
klamationen sind ausgeschlossen.

6. Technische Standgestaltung

6.1 Die Zulassung zur Teilnahme an der gegenstandlichen Messe ist an die
Einhaltung der im Teilnahmeantrag (Anmeldeformular) genannten Kon-
zeption gebunden. Fur Festbauten ist eine zusatzliche Genehmigung
durch CMI erforderlich; vorher darf mit der Errichtung solcher Baulich-
keiten nicht begonnen werden.

6.2 Sollte es die Art der Ausstellung erfordern, ist CMVI berechtigt, eine Ab-
grenzung der Ausstellungsfldchen durch stabile Trennwénde und/oder
Ausstellungskojen (2,5 m hoch) vorzunehmen. Eine Uberschreitung der
Kojenwande (auch zur Anbringung von Firmenschildern), die Verwen-
dung der 3uBeren Standwande zu Reklamezwecken und die Vergro-
Berung von Sténden bedirfen der ausdricklichen Genehmigung durch
CMI.

6.3 Der Aussteller hat jeweils Informationen Uber die Belastungsgrenzen der
Ausstellungsflachen einzuholen und diese unbedingt zu beachten; allge-
mein sind Punktbelastungen durch schwere Gegenstande zu vermeiden.
Ebenfalls ist darauf Bedacht zu nehmen, dass im Bereich der Kabelkandle
und Auslassstellen eine wesentlich geringere Tragfahigkeit gegeben ist.
Allfallige statische MaBnahmen sind jedenfalls mit CVil abzustimmen.

6.4 Die Herstellung samtlicher Flugpunkte/Deckenabhdngungen muss im
Vorfeld der Messe zeitgerecht bei dem dafir zustdndigen Vertragspart-
ner der CMI beauftragt werden. Freigabelasten durfen dabei laut den
statischen Vorgaben nicht Gberschritten werden.

7. Erscheinungsbild

7.1 Der Stand muss die genaue Firmenbezeichnung des als Aussteller und
des als Marke angemeldeten Unternehmens tragen und darf in seiner
Gestaltung nicht gegen die guten Sitten verstofen und weder auf Perso-
nen noch auf Einrichtungen stérend wirken.

7.2 Die Rickwande zu den Standnachbarn missen einheitlich weif3 gestal-
tet sein.

8. Auf- und Abbau der Stande

8.1 Ab Donnerstag, 17. September 2026, kann mit der Einfuhr der Messegi-
ter und dem Aufbau der Stande gegen Vorlage der Zahlungsbestatigung
begonnen werden. Die Aufbau- und Ausgestaltungsarbeiten missen bis
Sonntag, 20. September 2026, 16:00 Uhr abgeschlossen sein.

8.2 Mit dem Abbau darf frihestens am Mittwoch, 23. September 2026,
ab 18:30 Uhr begonnen werden und es darf unwiderruflich nur bis
21:00 Uhr gearbeitet werden. Die Abbauarbeiten miUssen am Freitag,
25. September 2026, 12:00 Uhr beendet sein.

8.3 Die Stande und Ausstellungsfléchen sind termingerecht zu beziehen und
zu raumen. Ein vorzeitiger Abbau ist im Interesse der Ausstellung nicht
gestattet. Bei Nichteinhaltung werden € 1.000,00 als Gebuhr verrech-
net!

8.4 Bei Uberschreitung der Auf- und Abbautermine trégt der Aussteller Kos-
ten und Gefahr der dadurch entstandenen Folgen.

8.5 Nach Beendigung der Ausstellung ist durch den Aussteller der ur-
springliche Zustand wieder herzustellen, insbesondere sind auch Be-
schadigungen der Béden und Wande, die durch Verwendung von z. B.
Kunstklebern oder Nageln entstanden sind, vom Aussteller innerhalb
der Abbaufrist zu beheben und zur Wiederherstellung des Ubergabezu-
standes erforderliche Malarbeiten durchzufUhren.

8.6 Ist der Aussteller mit der ErfUllung dieser Pflichten saumig, erfolgt die
Wiederherstellung durch CMI auf Kosten des Ausstellers.
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8.7 Ebenso werden nach dem Abbautermin im Ausstellungsgelande verblie-
bene Ausstellungsgiter auf Kosten und Gefahr des Ausstellers entfernt.

9. Sicherheit und Brandschutz

9.1 Im gesamten Bereich des Veranstaltungsgebaudes samt Freigelande ist
der Umgang mit offenem Feuer und leicht brennbaren FlUssigkeiten oder
Elementen strikt untersagt. Die Verwendung von Kerzen, Ollampchen
oder Ahnliches als Tischdekoration ist nur mit Zustimmung durch CMI
gestattet. Das Einbringen von Flussiggasbehaltern (Propan - Butan) und
anderer Druckbehaltern und Druckflaschen ist generell verboten.

9.2 Vom Aussteller vorbereitete Einrichtungsgegenstdnde, Dekorationen,
Gerate, Kulissen etc. dirfen nur mit ausdricklicher Zustimmung durch
CMI aufgestellt und verwendet werden. Auch dann dirfen nur schwer
entflammbare oder mittels eines rechtlich erlaubten und dem Stand der
Technik entsprechenden Imprégnierungsmittels schwer entflammbar
gemachte Gegenstande ein- bzw. angebracht werden. Leicht entzind-
bares Material (wie z. B. Papier, Holzwolle, Stroh, Schilfmatten, Mulch
usw.) darf generell nicht verwendet werden; Materialien fur Dekorati-
onszwecke missen in die Brennbarkeitsklasse B1, Q1 und TR1 eingeord-
net werden kénnen. Ausschmickungsgegenstande missen jedenfalls
aufer Reichweite der Besucher angebracht und so angeordnet sein, dass
Feuerquellen nicht damit in Berthrung kommen kénnen. Der Einsatz
von pyrotechnischen Effekten bedarf der ausdrucklichen Erlaubnis durch
CMI. In jedem Fall haftet der Aussteller fUr die gesetzliche Zulassigkeit
seiner Gestaltungsabsichten.

9.3 Notausgange, Feuermelder, Hydranten, Rauchklappen, elektrische
Verteilungs- und Schalttafeln, Telefonverteiler sowie Heiz- und LUftungs-
anlagen missen jederzeit frei zuganglich und unverstellt bleiben.

9.4 Der Aussteller hat fur die Vornahme von Arbeiten ausschlieflich fachlich
qualifiziertes Personal einzusetzen. Die technischen und elektrischen
Anlagen der Ausstellungsgebdude und -gelande durfen nur durch Mit-
arbeiter von CMI bedient werden; diese sind gegebenenfalls gesondert
anzufordern.

9.5 CMlist befugt, bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, ein-
schlieflich z. B. jener des Jugendschutzes, durch eigene Ordnungskrafte
einzuschreiten und Gaste oder Besucher vom weiteren Besuch der Aus-
stellung auszuschliefen und/oder sonst geeignete Mafnahmen, auch ge-
geniber Mitarbeitern des Ausstellers, zu setzen. Bei grober Missachtung
sicherheitsrelevanter VVorschriften ist CMI befugt, den Stand unverziglich
zu schlieBen. Ersatzanspriche hieraus sind ausgeschlossen.

10. Versicherung und Bewachung

Das Gelande ist von Freitag, 18. September 2026 (ab 7:30 Uhr), bis
Donnerstag, 24. September 2026 (17:00 Uhr), bewacht. Die Bewachung
des Messegeldndes erfolgt bei Tag und Nacht durch Organe der Messe. Fur
Personen-, Sachschdden und Diebstahl wird jedoch keine Haftung Gbernom-
men. Den Ausstellern wird daher dringend nahe gelegt, diesem Umstand
durch den Abschluss einer eigenen Versicherung Rechnung zu tragen. Bei
Fixstanden erstreckt sich der Haftungsausschluss der CMI auf das ganze Jahr.

11. Zahlungsbedingungen

1.1 Samtliche mit der Ausstellung im Zusammenhang stehende Fakturen
sind, soweit nichts anderes vereinbart wurde, binnen 14 Tagen nach Rech-
nungserhalt ohne jeden Abzug fallig. Diese Frist verringert sich, sollte die
Rechnungsstellung kurzfristig vor der Veranstaltung erfolgen. Die Anzah-
lungsrechnung ist in einem jeden Falle vor Messebeginn zu begleichen.

1.2 Soweit Zahlungen nicht bereits bei CMI eingegangen sind, hat der Ausstel-
ler die vollstandige Bezahlung des Rechnungsbetrags durch Vorlage von -
mit einer DurchfUhrungsbestatigung der betreffenden Bank versehenen -
Zahlungsbelegen oder einer Bareinzahlungsbestatigung nachzuweisen; vor
diesem Nachweis darf der Stand nicht bezogen und eine Teilnahme an der
Messe kann seitens der CMI verwehrt werden.

1.3 S3mtliche vom Aussteller bestellte Neben- und Sonderleistungen, wie
z.B. technische Standausstattungen usw., kénnen teilweise oder ganzlich
vor der Veranstaltung mittels Anzahlungsrechnung in Rechnung gestellt
werden. Bestellungen zusatzlicher Neben- und Sonderleistungen nach An-
zahlungsrechnung durch den Aussteller oder seine Bevollmachtigten sowie
verbrauchsabhangige Leistungen diverser Art werden wahrend oder nach
der gegenstadndlichen Messe in Rechnung gestellt. Bei genehmigter Ver-
groferung eines Standes erfolgt die endgiltige Standmietenberechnung

entsprechend dem Nachmap.
11.4 Anfallende Bankspesen bei der Uberweisung gehen zu Lasten des Ausstellers.
1.5 Bei Zahlungsverzug sind die gesetzlichen Verzugszinsen zu entrichten.

1.6 Eine Aufrechnung von Gegenforderungen gegen die fallige Standplatzmiete
nebst Zuschlagen oder anderen in den getroffenen Vereinbarungen begriin-
deten Zahlungspflichten ist ausgeschlossen.

1.7 Sollte die Rechnung nicht termingerecht bezahlt werden, steht es der
Congress und Messe GmbH frei, die Standflache neu zu vergeben.

12. Reinigung

12.1 CMI Obernimmt die Reinigung der Ausstellungsrdume und Gange; fur die
Reinigung der Stande hat der Aussteller selbst zu sorgen. Gegen geson-
derte Verrechnung kann jedoch von CMI Reinigungspersonal zur Verf-
gung gestellt werden.

12.2 Die Entsorgung des Verpackungs- und Emballagenmaterials hat der Aus-
steller zu veranlassen. Im Ubrigen ist auf entsprechende Molltrennung zu
achten.

12.3 Auf Grund der gesetzlichen Auflagen zur Milltrennung werden dem
Aussteller € 3,00 pro m? Standfiache fir die entsprechende Entsorgung
verrechnet.

12.4 An Eingdngen, in den Gangen etc. sowie in der Umgebung des Ausstel-
lungsortes unerlaubt abgestellte GUter und Verpackungsmaterialien wer-
den auf Kosten und Gefahr des Ausstellers entfernt.

13. Energie und weitere Ressourcen

13.1 CMI hat die Vorhaltekosten der Einrichtungen zu tragen. Dies betrifft ins-
besondere auch den Bereich ,Energie und weitere Ressourcen.”

13.2 Fur die gegenstandliche Veranstaltung wird zur Abdeckung erhéhter Ener-
giepreise eine Energiepreispauschale (€ 3,80 pro m?) laut Anmeldefor-
mular/Teilnahmeantrag verrechnet.

13.3 Der Aussteller nimmt zur Kenntnis, dass CMI als Veranstalterin gege-
benfalls dazu angehalten ist, Energie- und Ressourcensparmaf3inahmen
umzusetzen.

14. Werbung

14.1 Das Verteilen von Prospekten und Werbematerialien ist nur innerhalb des
Standes erlaubt.

14.2 Die Verwendung von Schallmedien, einschlieflich der VorfUhrung von Ton-
filmen, ist nur in normaler Sprechlautstarke zulassig; Bildflachen und -schir-
me sind so aufzustellen, dass den Zusehern die Besichtigung innerhalb des
Standes moglich ist und die Gangfldchen dadurch nicht blockiert werden.

14.3 Larmverursachende Maschinen dirfen nur in beschrénktem Mafe zu
Vorfuhrungszwecken in Betrieb gesetzt werden. CMI behalt sich vor, be-
stimmte Zeiten fUr derartige Vorfuhrungen festzusetzen und maximale
Schallpegel vorzugeben.

14.4 Der Verkauf von Speisen und Getrdnken am Stand ist untersagt.

15. Fotografieren/Veroffentlichung von Ausstellerinformationen/
Datenschutz

15.1 CMI ist berechtigt, Zeichnungen, Fotografien etc. von den Ausstellungs-
bauten und -standen zu eigenen Zwecken oder zu allgemeinen Presse-
verdffentlichungen zu verwenden.

15.2 Im Leistungsumfang der Anmeldegebthr laut Teilnahmeantrag ist die
Listung des Ausstellers in Ausstellerlisten, gegebenenfalls Messekatalo-
gen und/oder sonstigen Informationsmaterialien fur Besucher, Aussteller
und Medienpartner in gedruckter und/oder digitaler Form enthalten. Soll-
te dazu die Zustimmung Dritter erforderlich sein, wird der Aussteller eine
derartige Zustimmung rechtzeitig einholen; sollte der betreffende Dritte
seine Zustimmung verweigern, wird der Aussteller dies CMI umgehend
schriftlich mitteilen.

15.3 Fir die Einhaltung der aktuell rechtsgiltigen Datenschutzbestimmungen
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ist der Aussteller selbst verantwortlich. Bei Verstdfen ist die CMI schad-
und klaglos zu halten und Ubernimmt keinerlei Haftung.

16. Ricktritt, Vertragsauflosung

16.1 Der Aussteller ist an seinen Teilnahmeantrag gebunden; nach Zulassung
durch CMI ist ein Rucktritt nicht mehr statthaft.

16.2 Auch bei einvernehmlicher Aufhebung der Teilnahmevereinbarung hat der
Aussteller die vereinbarte Standmiete zur Ganze zu bezahlen, es sei denn,
die Vertragsaufhebung erfolgt noch 90 Tage vor Ausstellungsbeginn und
die Ausstellungsflache kann noch anderweitig vergeben werden. In die-
sem Falle sind vom zurUckgetretenen Aussteller eine Verwaltungsgebuhr
von 30 % der vereinbarten Standmiete sowie die Anmeldegebihr zu be-
zahlen. In einem jeden Falle sind zusatzlich sdmtliche allfallige sonstige
direkte Kosten, welche der CMIim Zusammenhang mit der Teilnahme des
Ausstellers an der Messe bereits angefallen sind, zur Ganze zu bezahlen.

16.3 Aus nicht durch CMI verschuldeten und unvorhersehbaren Grinden oder
im Falle héherer Gewalt ist CVI berechtigt, die gegenstandliche Messe
zu verschieben, zu verkirzen oder abzusagen. Schadenersatzanspriche
hieraus sind ausgeschlossen.

17. Haftung

171 CMI leistet Gewahr fUr die vertragsgemafe Leistungserbringung; dariber
hinaus reichende Haftungen oder Garantien werden nicht Ubernommen.
Ansonsten gelten die gesetzlichen Haftungsbestimmungen; auferhalb
des Geltungsbereiches des Konsumentenschutzgesetzes ist die Haftung
jedenfalls auf vorsatzliches und grob fahrldssiges Handeln beschrankt.

17.2 Der Aussteller haftet fur

a) Schaden, die am Gebdude oder am Inventar infolge seiner Ausstel-
lungstatigkeit entstehen;

b) Schaden, die bei Einbringung von Gegenstanden und Auf- und Abbau
an Personen oder Sachen verursacht werden;

c) alle Unf3lle, die dem eigenen Personal bzw. den vom Aussteller ver-
pflichteten Mitwirkenden bei den Vorbereitungen zur Ausstellung bzw.
bei der Messe selbst infolge Nichtbeachtung sicherheitspolizeilicher
oder veranstaltungsrechtlicher Vorschriften zustofen;

17.3 CMI haftet weder fur das Verhalten von Besuchern der Messe noch fir
das Abhandenkommen von Gegenstdnden oder sonstige Sachschaden
wahrend oder im Zusammenhang mit, vor oder nach der Ausstellung.

17.4 Soweit durch Mitarbeiter von CMI auferhalb der vertraglichen Verpflich-
tungen und blop gefalligkeitshalber Hilfsleistungen erbracht werden (z. B.
Mithilfe bei Auslade- und Transporttatigkeiten etc.) werden dadurch keine
vertraglichen Verpflichtungen begrindet und erfolgen solche Leistungen
auf alleiniges Risiko des Ausstellers.

17.5 Den Aussteller trifft eine erhéhte Sorgfaltspflicht fUr die Sicherheit seiner
Guter; er hat wertvolle, leicht zu entfernende Gegenstande wahrend und
auferhalb der Ausstellungszeiten sicher zu verwahren und gegebenen-
falls unter Verschluss zu halten.

18. Sprinkleranlagen
18.1 Die Hallen A, B sowie das MesseForum sind mit einer Sprinkleranlage
ausgestattet. Die Funktion der Sprinkleranlage darf durch Abhangung von

Dekorationsmaterial oder Werbung nicht beeinflusst werden.

18.2 Fir notwendige Uberdachungen dirfen nur sprinklertaugliche Materialien
in Absprache mit der Behorde verwendet werden.

18.3 Beschadigungen an der Sprinkleranlage und deren Folgekosten werden
dem Verursacher verrechnet!

19. Gastronomie/Hygiene
19.1 Stande, die mit offenen Lebensmitteln arbeiten und diese zum Verzehr
anbieten, missen eine Handwaschmaglichkeit (mobiles Handwaschbe-

cken) mit Warmwasser im Verkaufsstand installiert haben.

20. Generelles Rauchverbot

20.1 Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend gilt in und an den Stand-
orten der CMI generelles Rauchverbot. Das Rauchen ist ausschlieflich in
den AuBenbereichen der Standorte gestattet. Der Aussteller sowie seine
Leute sind zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet
und CMI Gbernimmt bei Nichtbeachtung des Rauchverbots keinerlei Haf-
tung. Sollten durch Nichtbeachtung dieser Regelung Kosten entstehen,
so sind diese vom Verursacher zu tragen.

21. Erstausstellerbonus, Weiterempfehlungsbonus, Start Up Area Pau-
schalstande

21.

—

Erstausstellerbonus

Voraussetzung zur Nutzung: Das Angebot ist nur giltig fur die erstmalige
Teilnahme an der gegenstandlichen Messe und gilt nicht in Verbindung
mit den Start Up Area Pauschalstanden.

Eine schriftliche Bestatigung des Geschaftsfuhrers oder Inhabers des Un-
ternehmens muss mit dem Teilnahmeantrag (Anmeldeformular) vorge-
legt werden.

VVergUnstigungen fur Erstaussteller:
= bis 20 m2: 10 % Rabatt auf die Standfléche
= ab 21 m2: 20 % Rabatt auf die Standflache

Der Erstausstellerbonus kann mit dem Schnellbucher- oder Frohbuch-
erbonus kombiniert werden. Es besteht jedoch eine Obergrenze fur die
Gesamthoéhe der gewahrten Rabatte von 35 % auf die Netto-Gebuhr der
Standflache.

21.2 Weiterempfehlungsbonus
Voraussetzung zur Nutzung: Der Weiterempfehlungbonus gilt ausschlief3-
lich fur ausstellende Unternehmen, die seit dem Jahr 2019 zumindest ein-
mal als Aussteller auf der gegenstandlichen Messe teilgenommen haben.
Ausgeschlossen von der Teilnahme am Weiterempfehlungsbonus sind
Aussteller, die ein Start Up Paket in Anspruch nehmen.

Die Weiterempfehlung eines Unternehmens durch den werbenden Aus-
steller muss schriftlich mit diesem Anmeldeformular (Empfehlungs-Feld,
S. 2) an den Veranstalter Ubermittelt werden, bevor eine Anmeldung des
weiterempfohlenen Unternehmens bei der CMI eingegangen ist. Hat sich
dieses Unternehmen bei der CMI bereits angemeldet, wird ein Weiter-
empfehlungsbonus fur das werbende Unternehmen ausgeschlossen.

Voraussetzungen fiUr die Geltendmachung des Weiterempfehlungsbonus

sind, dass das empfohlene Unternehmen

= sich zur gegenst3dndlichen Messe als Hauptaussteller bis spdtestens
zum angefiuhrten Anmeleschluss anmeldet

= und an der gegenstandlichen Messe teilnimmt

= und die Rechnungen der CMI fir den gegenstandlichen Messeauftritt
vollstandig bezahlt

Sollte das weiterempfohlene Unternehmen die oben genannten Anfor-
derungen nicht erfillen oder nach Anmeldung seine Teilnahme absagen,
entféllt der Anspruch auf den Weiterempfehlungsbonus.

Vergunstigungen fur werbende Unternehmen:

Der Weiterempfehlungsbonus wird als Rabatt auf die Netto-GebUhr der
Standflache des werbenden Ausstellers gewahrt. Der Bonus wird nur ein-
mal pro werbendem Aussteller gewahrt und ist nicht Gbertragbar:

= bei Standen bis 20 m?2 Flache: 10 % Rabatt auf die Standfléche
= bei Sténden ab 21 m?2 Flache: 20 % Rabatt auf die Standflache

Bei Stornierung des weiterempfohlenen Unternehmens entfallt der An-
spruch auf den Weiterempfehlungsbonus fir das werbende Unterneh-
men. Der Weiterempfehlungsbonus kann mit dem Schnellbucher- oder
Frohbucherbonus kombiniert werden. Es besteht jedoch eine Obergrenze
fur die Gesamthéhe der gewdhrten Rabatte von 35 % auf die Netto-Ge-
buhr der Standfléche.

Der Veranstalter behalt sich das Recht vor, dieses Rabattsystem jederzeit
ohne Angabe von Grinden abzudndern oder zu beenden, ohne dass ein
rechtlicher Anspruch Dritter entsteht.

21.3 Start Up Area (Eigener gekennzeichneter Bereich im Rahmen der FAFGA
mit spezifischer Bewerbung und Programm): Sie sind erst seit maximal
drei Jahren auf dem Markt (Grondungsjahr Firmeneintrag), haben ein in-



FAFGA MEETS FUTURE 21.-23.09.2026

Standort: Messe Innsbruck, Kapuzinergasse 11, A-6020 Innsbruck

FAFGA
MEETS
FUTURE

ANMELDEFORMULAR | TEILNAHMEANTRAG

Anmeldeschluss: 06. Juni 2026

novatives Produkt oder Dienstleistung und haben noch nie bei uns ausge-
stellt. Wenn Sie diese Voraussetzungen erfillen, dann kénnen Sie sich fur
diesen besonders beworbenen Start Up Bereich anmelden.

Inkludierte Leistungen:

= Start Up Pauschalstand mit 6 oder 9 m? inkl. Anmeldegebuhr, Stand-
wanden, Teppich Grau, Beleuchtung und Stromanschluf (inkl. Ver-
brauch).

= 10 %Rabattaufdas MietmobiliarStandardlt.unserem Aussteller-Service-
center &150 kostenfreie Eintrittskarten zur Einladung Ihrer Kunden, Preis:
€ 810,00 fur 6 m?, €1.020,00 fur 9 m?2 exkl. USt + 1% Vertragsgebihr.

Der Schnellbucher-, Frihbucher- und/oder Ers_;ausstellerrabatt sind bei dieser
Standpauschale nicht zusatzlich anwendbar. Uber eine endgiltige Zulassung
zur Messe entscheidet ausschlieflich die Messeleitung.

22. Schlussbestimmungen

221 Eine Anfechtung der Vereinbarung wegen Irrttums oder 3hnlicher
Rechtsinstitute ist ausgeschlossen.

22.2 Abweichende Vereinbarungen, einschlieflich der Zustimmung zu vom

Aussteller beabsichtigten MaBnahmen und Tatigkeiten gelten nur,

wenn diese schriftlich getroffen bzw. durch CMI schriftlich

bestatigt werden.

22.3 Erklarungen an die CMI zuletzt bekannt gegebene Adresse oder jene

der vom Aussteller benannten Kontaktperson gelten als wirksam

abgegeben.

22.4 Allfallige Anspriche gegen CMI hat der Aussteller innerhalb von

3 Monaten nach Schluss der Ausstellung schriftlich geltend zu machen,

widrigenfalls sie als verfristet und verjdhrt gelten.

225

Auf diesen Vertrag ist ausschlieflich osterreichisches Recht

anzuwenden; Erfillungsort und Gerichtsstand ist Innsbruck.
22.6 Sollten einzelne Bestimmungen der Besonderen Teilnahmebeding-
ungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollten
sich darin Lucken befinden, so soll hierdurch die Giltigkeit der Ubrigen
Bestimmungen nicht berUhrt werden.

(Stand: Oktober 2025)

Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB) fiir Veranstaltungen —
Congress und Messe Innsbruck GmbH (CMI)

Unbeschadet zwingender gesetzlicher Bestimmungen und vertraglicher Verein-
barungen im Einzelfall, unterliegen der von CMI mit dem Mieter geschlossene
Vertrag sowie samtliche weitere im Zuge der Veranstaltungsentwicklung und
durchfohrung getroffenen mindlichen und schriftlichen Vereinbarungen den
nachstehenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) fur Veranstaltungen.

I. Grundprinzipien

1. CMI ist den Grundsatzen verantwortlichen Wirtschaftens in einer offenen
Gesellschaft verpflichtet. Als Anbieterin in einem freien Wettbewerb ist CMI
in ihren Entscheidungen frei, Vertrége abzuschliefen oder deren Abschluss,
und zwar auch ohne Angabe von Grinden, abzulehnen.

2. Zu den Grundsatzen des verantwortlichen Wirtschaftens gehért es in dem
Rahmen der grundsatzlichen Geschaftspolitik von CMI, alle jene Werte be-
sonders zu wahren, die mit einer offenen Gesellschaft auf der Grundlage
eines modernen, demokratischen Rechtsstaates verbunden sind. Daher bie-
tet CMI Mietern und Veranstaltungen keinen Raum, die hinsichtlich ihrer
Grundsatze anders orientiert sind. Diskriminierungen, im Besonderen sol-
che des Geschlechts, der Herkunft, der Hautfarbe, der Religion oder der per-
sonlichen Orientierung, sind ebenso wie extremistisches und radikales Ge-
dankengut und dessen Verbreitung mit dem Charakter des Hauses als einer
Statte der Begegnung, der Unterhaltung, der Wissenschaft, der Wirtschaft,
der Kultur und der Kommunikation weder vereinbar, noch erwinscht. CMI
schliept keine Vertrage Uber Veranstaltungen, die diesen Grundsatzen nicht
entsprechen und behalt sich dazu jederzeit die freie Entscheidung vor. Diese
muss nicht begrindet werden; Anspriche auf Vertragsabschluss bestehen
in solchen Fallen nicht. Auch alle anderen Anspriche sind ausgeschlossen.

3. CMI behalt es sich daher auch vor, in einzelnen Fallen die Auflésung ei-
nes bereits geschlossenen Vertrages, den Veranstaltungsabbruch oder die
SchlieBung eines Messestandes aus wichtigen Grinden zu erkldren. Das ist
unter anderem dann mdglich, wenn sich nach Vertragsschluss herausstellt,
dass Veranstaltungen durchgefuhrt oder Botschaften verbreitet werden sol-
len, deren Inhalte in einem Gegensatz zu den inhaltlichen Grundsatzen der
Geschaftspolitik der CMl oder aber von den erklarten ethischen Grundsétzen
ihrer Gesellschafter abweichen.

CMI ist zu einer ndheren Begrindung solcher Auflésungserkldrungen nicht
verpflichtet. Klagen auf Zuhaltung der Vertrdge, Schadenersatz und andere
Anspriche aus solchen Auflésungserklarungen sind ausgeschlossen. Das
gilt im Besonderen auch dann, wenn sich bei Prifung bereits geschlosse-
ner Vertrage im Nachhinein ergibt, dass CV\l gegeniber wesentliche, fur
die Beurteilung einer VVeranstaltung nach diesen Grundsatzen erforderliche
Angaben nicht, nicht vollstandig oder unwahr gemacht worden sind. Weite-
re vertragliche Auflésungs- und andere Rechte von CVI bleiben unberihrt.

4. Fir den Fall der Zulassung einer Veranstaltung, die (partei-)politischen In-
halt hat, ist von den Mietern - bei sonstiger Méglichkeit der Vertragsauflo-
sung, des Veranstaltungsabbruchs oder der Schliefung des Messestandes
bzw. des Mietobjekts — darauf zu achten, dass diese in einem Rahmen or-
ganisiert, vorbereitet, angekindigt und Uberwacht wird, dass andere VVeran-
staltungen in den Raumlichkeiten der CMI hiervon unbershrt sind, und si-
chergestellt wird, dass andere Besucher, Lieferanten und sonstige Personen
mit der Veranstaltung und deren Inhalt nicht in Berihrung kommen.

5. Die Verteilung von politischen Informationen und Werbeartikeln sowie die
indirekte, mittelbare oder unmittelbare Bewerbung politischer Parteien, von
Vereinigungen, Gruppierungen, VVereinen, Bewegungen etc. wdhrend ande-
rer, parallel stattfindender VVeranstaltungen bzw. auferhalb der von diesen
Gruppen gebuchten und organisierten Messestande ist daher verboten,
sofern es sich nicht um eine von einer dieser Gruppen organisierte \Veran-
staltung handelt. Ein Verstop fuhrt zur sofortigen Vertragsauflésung, wobei
Schadenersatzanspriche von CMI unberthrt bleiben.

Il. Vertragsbedingungen
1. Nutzungsumfang

1.1 Die Nutzungsbefugnis des Mieters erstreckt sich ausschlieflich auf ver-
tragsgemape Veranstaltungen und die im Vertrag vereinbarten Zeiten und
Zwecke. Eine Weitergabe an Dritte ist nur zur Einrdumung von Ausstel-
lungsfldchen zuldssig und bedarf jedenfalls der ausdricklichen Zustim-
mung durch CMI.

1.2 Soweit im Vertrag keine Exklusiv- oder Gesamtmiete eines oder mehrerer
Standorte der CMI vereinbart ist, kann es zu Uberschneidungen der Besu-
cher- und Gasteflusse, insbesondere in Foyer-, Eingangs- und Toilettenbe-
reichen, sowie in Bezug auf das Besucherleitsystem kommen. Dies stellt
keine Beeintrachtigung der Nutzungsrechte des Mieters dar; Anspriche
aus solchen Umstdnden gegen CMI, welcher Art und welchen Namens
auch immer, sind ausgeschlossen.

1.3 Der Mieter hat das Mietobjekt bei Ubernahme auf seinen ordnungsge-
maBen Zustand hin zu Uberprifen und allfallige Abweichungen vom
Vertrags-Soll sofort zu beanstanden; spdtere Reklamationen sind ausge-
schlossen und stellen keine Entgeltminderung dar.

2. Verdnderungen und Dekorationen

2.1 Anderungen an von CMI freigegebenen Bestuhlungs- oder Ausstellungs-
planen sowie Veranderungen am Erscheinungsbild und/oder der Ausstat-
tung des Mietobjekts dirfen nicht eigenmachtig erfolgen, sondern missen
vorher mit CMI abgestimmt werden und CMI muss dem zustimmen. Durch
solche Veranderungen ausgeldste Mehrkosten trégt der Mieter alleine.

2.2 Die Fluchtwege sind jederzeit frei zu halten. Aus Sicherheitsgrinden darf
eine Ausschmickung der Veranstaltungsrdume, der Verkehrswege und
anderer Rdume des Veranstaltungsgebdudes mit Pflanzen, Girlanden,
Transparenten, Werbebannern, Verzierungen, das Bekleben mit Plakaten
oder Aufklebern, das Auslegen von Teppichen und dergleichen durch den
Mieter oder Dritte nur im Einvernehmen mit CMI und nach Zustimmung
der CMI erfolgen. Samtliche dieser Mafnahmen, die im Folgenden als
«Dekorations- und Werbegegenstande und -einrichtungen” bezeichnet
werden, sind nicht nur auf Kosten des Mieters anzubringen, wobei alle
dafir geltenden Sicherheits- und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen
gelten, sondern auch von diesem oder von ihm beauftragten konzessi-
onierten Unternehmen, schad- und rickstandlos zu beseitigen und zu
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entfernen. Allenfalls entstandene Ruckstande und/oder Schaden gehen
ausschlieflich zu Lasten des Mieters. Gegenstande, die nicht innerhalb
der vereinbarten Termine entfernt werden, werden auf Kosten und Gefahr
des Mieters entfernt.

3. Sicherheit

3.1 Der Mieter ist fur das Sicherheitskonzept seiner Veranstaltung verant-
wortlich und hat nicht nur sémtliche gesetzliche und von der CMI in den
Allgemeinen und/oder Besonderen Geschafts- bzw. Teilnahmebedingun-
gen formulierten Regelungen zu beachten, sondern auch sémtliche Vor-
kehrungen zu treffen, dass diese umgesetzt werden. Fir die Umsetzung
von Auflagen in veranstaltungsbezogenen behérdlichen Bescheiden ist
ausschlieflich der Mieter verantwortlich.

3.2 Sofern der Mieter beabsichtigt, Deckenabhdngungen vornehmen zu las-
sen, bedarf dies einer rechtzeitigen Absprache mit und der unwiderrufli-
chen schriftlichen Zustimmung von CMI. Fir die gesetzeskonforme Pla-
nung, Installation und Prifung von Deckenabhdngungen ist der Mieter
allein verantwortlich und zugleich dazu verpflichtet, ausschlieflich kon-
zessionierte Unternehmen fir solche MaBnahmen zu beauftragen und zu
beschaftigen. Der Mieter hat alle notwendigen Befdhigungsnachweise
der beigezogenen Unternehmen und statische Abnahmen bereit zu halten
und auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen. CVI behalt sich das Recht vor,
bei auch nur teilweisem Nichtvorliegen der Unterlagen oder mangelhafter
Ausfihrung den sofortigen Rickbau auf Kosten des Mieters zu verlangen
und im Falle von Unstimmigkeiten einen Sachverstandigen auf Kosten
des Mieters beizuziehen.

3.3 Im gesamten Bereich der Veranstaltungsgebdude samt Freigeldnde ist
der Umgang mit offenem Feuer und leicht brennbaren Flussigkeiten oder
Elementen strikt untersagt. Die Verwendung von Kerzen, Olldmpchen
0.A. als Tischdekoration ist nur mit ausdriicklicher Zustimmung durch
CMI gestattet. Das Einbringen von FlUssiggasbehaltern (Propan - Butan)
und anderen Druckbehaltern und Druckflaschen ist generell verboten.

3.4 Der Mieter hat dafir Sorge zu tragen, dass bei ausgestellten Fahrzeugen
ohne Hauptschalter die Batterie abzuschlieBen ist. Der Treibstofftank ist
bis auf eine minimale Fillmenge zu entleeren. Bei Hubhydraulikgerdten
muss eine Sicherungshilse an den Hubzylindern angebracht werden.

3.5 Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend gilt in allen Rdumlichkei-
ten an den Standorten der CMI generelles Rauchverbot. Das Einrichten
von Raucherzonen in den AuBenbereichen ist nur nach ausdricklicher Zu-
stimmung der CMI erlaubt. Der Mieter ist zur Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen verpflichtet und CVI Ubernimmt bei Nichtbeachtung des
Rauchverbots keinerlei Haftung.

3.6 Aus Sicherheitsgrinden sind in den Veranstaltungsgebauden der CMI kei-
ne Hunde und andere Tiere erlaubt. Von dieser Regelung ausgenommen
sind im Allgemeinen BlindenfUhrhunde sowie im Besonderen, und nach
ausdricklicher Genehmigung durch CMI, spezifische Veranstaltungen,
wie beispielsweise Tierausstellungen. CMI ist befugt, Besucher und Gas-
te, die Tiere in den Rdumlichkeiten der CMI mit sich fUhren, des Hauses zu
verweisen. Der Mieter hat dafir zu sorgen, dass die Gaste und Besucher
seiner Veranstaltung Uber diesen Umstand in Kenntnis gesetzt werden.
CMI Ubernimmt in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und ist vom Mieter
gegenUber jedermann schad- und klaglos zu halten.

3.7 Vom Mieter vorbereitete Einrichtungsgegenstande, Dekorationen, Gera-
te, Kulissen etc. dirfen nur mit ausdricklicher Zustimmung durch CMI
aufgestellt und verwendet werden. Auch dann durfen nur schwer ent-
flammbare oder mittels eines rechtlich erlaubten und dem Stand der
Technik entsprechenden Impragnierungsmittels behandelte und somit
schwer entflammbar gemachte Gegenstdnde ein- bzw. angebracht wer-
den. Leicht entzindbares Material (wie z.B. Papier, Holzwolle, Stroh,
Schilfmatten, Mulch usw.) darf generell nicht verwendet werden; Mate-
rialien fUr Dekorationszwecke und sonstige Gegenstande mussen in die
aktuell giltigen Brennbarkeitsklassen B1, Q1 und TR1 eingeordnet werden
kdonnen. Dekorations- und Werbegegenstande und -einrichtungen mus-
sen jedenfalls aufer Reichweite der Besucher angebracht werden und so
angeordnet sein, dass Feuerquellen nicht damit in BerGhrung kommen
kénnen. Der Einsatz von samtlichen pyrotechnischen Effekten ist aus-
nahmslos nur nach vorheriger bescheidmapiger Genehmigung durch die
Bundespolizeidirektion Innsbruck und der nachweislichen, schriftlichen
Gestattung durch CMI erlaubt. In jedem Fall haftet der Mieter fur die ge-
setzliche Zulassigkeit seiner Gestaltungsabsichten.

3.8 Samitliche Sicherheitseinrichtungen an den Standorten, wie z.B. Brand-

schutztiren, Notausgange, Feuermelder, Hydranten, Rauch- und Warme-
abzugsanlagen, Sprinkleranlagen, Elektroverteiler, sowie diverse andere
technische Einrichtungen, wie beispielsweise Telefonverteiler oder Heiz-
und LUftungsanlagen usw., missen jederzeit frei zuganglich und unver-
stellt bleiben.

3.9 CMI wird den Mieter auf das Vorhandensein von Sprinkleranlagen in Ver-
trégen und/oder allenfalls geltenden Besonderen Geschafts- bzw. Teil-
nahmebedingungen hinweisen. Der Mieter hat dafur Sorge zu tragen,
dass installierte Sprinkleranlagen nicht durch die Abhdngung von Deko-
rationsmaterialien oder Werbung in ihrer Funktionstichtigkeit beeinflusst
werden. Fur notwendige Uberdachungen dirfen nur sprinklertaugliche
Materialien in Absprache mit der Behorde verwendet werden. Beschadi-
gungen an der Sprinkleranlage und deren Folgekosten werden dem Ver-
ursacher verrechnet. Sollte der Verursacher nicht klar identifizierbar sein,
haftet der Mieter.

3.10 Der Mieter hat fur die Vornahme von Arbeiten ausschlieflich fachlich
qualifiziertes Personal einzusetzen. Die technischen und elektrischen
Anlagen des Mietobjekts durfen nur durch Mitarbeiter von CMI bedient
werden.
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Es obliegt dem Mieter, sich rechtzeitig sémtliche fUr die Veranstaltung
notwendige behdérdliche Genehmigungen und Bescheide zu beschaffen.
CMI behalt sich das Recht zur Vertragsauflosung oder zum Veranstal-
tungsabbruch vor, falls diese dem Mieter nicht vorliegend sind. Klagen
gegen CMI auf Zuhaltung der Vertrdge, Schadenersatz und andere
Anspriche aus solchen Auflésungserkldrungen sind ausgeschlossen.
Samtliche Behdrdenauflagen sind jedenfalls einzuhalten. CMI Gber-
nimmt in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und ist vom Mieter gegen-
Uber jedermann schad- und klaglos zu halten.

3.12 Der Mieter hat sicherzustellen, dass amtliche Kontrollorgane, Behérden-
vertreter sowie sonst von CMI autorisierte Personen vor, wahrend und
nach der Veranstaltung jederzeit freien Zutritt zum Mietobjekt haben.

3.13 CMlI ist befugt, bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, ein-
schlieflich z.B. jener des Jugendschutzes oder des generellen Rauchver-
botes, durch eigene Ordnungskrafte einzuschreiten und Gaste oder Besu-
cher vom weiteren Aufenthalt an den Standorten auszuschliefen und/oder
sonst geeignete MaBnahmen, auch gegeniber Mitarbeitern des Mieters,
zu setzen. Bei grober Missachtung sicherheitsrelevanter Vorschriften ist
CMI befugt, die Veranstaltung unverziglich aufzuldsen bzw. zu beenden.
Klagen gegen CMI auf Zuhaltung der Vertrdge, Schadenersatz und andere
Anspriche aus solchen Auflésungserklarungen sind ausgeschlossen.

4. Reservierungen

Eine Reservierung oder Terminoption im Vorfeld eines Vertragsabschlusses von
Raumen, Flachen, Sachleistungen und/oder Services fuhrt fur den Mieter zu kei-
nen Ansprichen. Das gilt auch fur etwaige Kosten und Auslagen von Leistungen,
die der Mieter eigenverantwortlich aufgrund einer Reservierung durch die CMI
in Auftrag gibt und umfasst genauso Kosten und Auslagen fur Eigenleistungen
des Mieters.

5. Vertragsverletzungen hinsichtlich des Inhalts von Veranstaltungen
und Messen

5.1 Stellt sich heraus, dass ein Mieter entgegen den Angaben, die er bei Ver-
tragsabschluss gemacht hat, eine Veranstaltung anderen Inhalts durchfihrt
oder andere Gegenstande oder Dienstleistungen anbietet, so ist CMI dazu
berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzuldsen, die Veranstal-
tung abzubrechen oder den Messestand zu schliefen.

5.2 Klagen auf Zuhaltung der Vertrdge, Schadenersatz und andere Anspriche
aus solchen Auflésungserkldrungen sind ausgeschlossen. Das gilt im Be-
sonderen auch dann, wenn sich bei Prifung bereits geschlossener Vertrage
im Nachhinein ergibt, dass CVI gegeniber wesentliche, fur die Beurteilung
einer Veranstaltung oder die Teilnahme daran nach diesen Grundsdtzen er-
forderliche Angaben nicht, nicht vollstandig oder unwahr gemacht worden
sind.

6. Plakatierverbot und Verwandtes

6.1 Es liegt im wesentlichen Interesse der CMI als Vermieterin, dass Veranstal-
tungen, die in den Rdumen der Hauser der CMI stattfinden, auf eine dem
Charakter der CMI als fuhrendes Veranstaltungszentrum in Tirol entspre-
chende Weise, unter Wahrung der Rechte anderer Personen und Rechtstra-
ger sowie Achtung fremder Eigentumsrechte angekindigt werden.
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6.2 Der Mieter wird daher auf die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen,
im Besonderen des Werbungs- und Veranstaltungsrechts, aufmerksam ge-
macht und darauf hingewiesen, dass Ankindigungen, Werbungen, wie z.B.
Plakatierungen und dergleichen, auBerhalb von hierfur vorgesehenen FL3-
chen generell nicht statthaft sind. Der Mieter trifft daher die erforderlichen
Vorkehrungen, dass veranstaltungsbezogene Werbung sowie das 3ufere
Erscheinungsbild der Werbemittel den gesetzlichen Vorschriften und auch
einem verantwortungsvollen Umgang mit der stadtischen Umgebung ent-
sprechen. Dies wird der Mieter auch den von ihm beauftragten Werbeunter-
nehmen in geeigneter Weise zur Beachtung unter Hinweis auf die gesetzlich
geregelten Folgen der Ubertretung der dazu bestehenden Vorschriften iber-
binden.

6.3 Anden Standorten der CMI gilt generelles Plakatierverbot. Eine Nutzung von
definierten Werbefldchenist nurin Absprache mit CMI und laut giltiger Tarif-
liste mdglich. Der Mieter ist verpflichtet, widerrechtlich angebrachte Plakate
und sonstige Werbemittel unverziglich und auf seine Kosten zu entfernen
bzw. jene Kosten zu tragen, welche der CMI durch die Entfernung entstehen.

7. Verletzungen des Urheberrechts

7.1 CMI verlangt, dass die Bestimmungen des geltenden Rechts betreffend
den Marken- und Musterschutz, die Achtung und Wahrung fremder Im-
materialgiterrechte, das Urheber- und die Werknutzungsrechte jederzeit
und ohne Ausnahme von allen Mietern und deren Leute in jeder Weise
eingehalten werden.

7.2 In dem Falle, dass sich herausstellt, dass gegen solche Bestimmungen,
aus welchem Grunde auch immer, verstofen wird, hat CMll das Recht,
bestehende Vertrage unverziglich aufzuldsen, die Veranstaltung abzu-
brechen oder den Messestand zu schliefen, wobei in einem solchen Falle
keine Anspriche des Mieters gegen CVl gegeben sind. In einem jeden
Fall sind weiter Gegenstande und Werkzeuge, auf die sich die genannten
Rechtsverletzungen beziehen, oder von denen diese ausgehen, unverzig-
lich von den Standorten der CMI zu entfernen. Kommen der Mieter oder
seine Leute dem nicht nach, so ist eine Ersatzvornahme auf deren Kosten
zul3ssig. Bei Rechtsverstofen mehrerer Personen haften alle solidarisch
und unbeschrankbar. CMI Gbernimmt in dieser Hinsicht keinerlei Haftung
und ist vom Mieter gegeniber jedermann schad- und klaglos zu halten.

8. Registrierkassen- und Steuerpflicht

CMI weist darauf hin, dass die gesetzlichen Regelungen zur Registrierkas-
sen- und Steuerpflicht in Osterreich von den Mietern in einem jeden Falle zu
beachten sind. Es ist ausschlieflich Angelegenheit jedes Mieters selbst, fur
sich allein rechtlich verantwortlich zu prifen, ob die gesetzlich genannten
Bestimmungen auf ihn zutreffen, und, im gegebenen Fall, das hierfir Not-
wendige vorzukehren. CMI Gbernimmt keine, wie immer geartete Haftung fur
Rechtsnachteile, die daraus entstehen, dass diese Verpflichtungen seitens des
Mieters nicht eingehalten worden sind und hat keine Verpflichtung, in diesem
Zusammenhang Aufklarungen, welcher Art auch immer, zu leisten. Bei Ver-
stdfen haften die Verantwortlichen selbst.

9. Entgelte

9.1 Sollte nichts anderes vereinbart sein, wie beispielsweise in den Beson-
deren Geschafts- bzw. Teilnahmebedingungen, sind Anzahlungen oder
Bankgarantien spatestens zum vereinbarten Termin fallig, Rechnungen
14 Tage nach Erhalt ohne jeden Abzug. Bei Zahlungsverzug sind die ge-
setzlichen Verzugszinsen zu entrichten.

9.2 CMI behalt sich vor, bis zu 100 % der Vertragssumme und etwaiger be-
stellter Zusatzleistungen als Anzahlung im Voraus einzufordern. Bei nicht
fristgerechtem Zahlungseingang bzw. fristgerechter Vorlage einer gulti-
gen Bankgarantie behalt sich CMI vor, die Bestellung zu stornieren.

9.3 Fir Standbaumaterial und Einrichtungen, die Uber Anforderung des Mie-
ters zur Verfugung gestellt werden, werden die jeweils nach aktueller Ta-
rifliste geltenden Preise verrechnet, ebenso jener Aufwand, der CMI durch
nicht im Vertrag vorgesehene Mehrleistungen, einschlieflich erhéhten
Personalaufwandes, entsteht.

9.4 Die Berechnung der Uber das Ubliche Maf hinausgehenden Bereitstel-
lungs- und Reinigungskosten bleibt vorbehalten.

9.5 Die Nutzungsdauer pro Veranstaltungstag ist mit maximal 12 Stunden
bemessen und beginnt ab Ubergabe der angemieteten Rsume. Bei Uber-
schreitung dieses Zeitraums fallt ein Zuschlag von 10 % des Grundmiett-
arifes pro angefangene Stunde zuzuglich eventuell anfallender Personal-

kosten an.
10. Fremdleistungen und Drittleister an den Standorten

10.1 Die Einbringung von Fremdtechnik und Fremdpersonal durch den Mie-
ter bedarf der ausdricklichen vorherigen Zustimmung von CMI. Fir den
gesamten Veranstaltungszeitraum ist jedenfalls ein Techniker und/oder
Projektverantwortlicher von CMI als Ansprechpartner zu kalkulieren.

10.2 Soweit CMI zur Vertragserfillung Vereinbarungen mit Dritten fur diverse
und mit der Durchfihrung der Veranstaltung verbundene Fremdleistun-
gen schliefen muss, werden die daraus entstehenden Aufwendungen an
den Mieter weiterverrechnet. CMI ist berechtigt, aber nicht verpflichtet,
Auslagen bzw. sonstige Kosten fur derartige Fremdbeschaffungen auch
in der Weise direkt zu begleichen, dass Zahlungen, die CMI fUr den Mieter
eingenommen hat, Kautionen und dergleichen von CMVI dazu gegen Ver-
standigung verwendet werden dirfen. Der Mieter hat CMI gegen Anspri-
che solcher dritter Vertragspartner schad- und klaglos zu halten.

10.3 Der Mieter hat dafur Sorge zu tragen, dass von ihm beauftragte Drittleis-
ter an den Standorten der CMI samtliche Bestimmungen und Regelungen
der CMI einhalten. Bei Zuwiderhandlung ist die CMI schad- und klaglos zu
halten.

11. Ordnungsdienste/Einsatzkrafte

11.1 Bei GroBveranstaltungen kédnnen vom Mieter nach vorheriger Absprache
mit CMI zusatzlich Ordnungsdienste und Saalkontrollen gestellt werden;
diese haben bei ihrer Tatigkeit den Anweisungen der von CMI beauftrag-
ten Personen Folge zu leisten. Uber die Notwendigkeit der Anwesenheit
von Einsatzkraften (z.B. Polizei, Baupolizei, Feuerwehr, Rettungs- bzw.
Sanitatsdienst) entscheidet die Behérde; auch ohne solche Anordnung ist
CMI befugt, derartige Vorkehrungen zu treffen und/oder zu empfehlen.
Die dafur anfallenden Kosten hat der Mieter in jedem Fall direkt an die
entsprechenden Stellen zu bezahlen.

11.2 Der Mieter ist eigenverantwortlich zur Beachtung der im Sinne des Tiro-
ler Veranstaltungsgesetzes treffenden Auflagen verpflichtet. CMI haftet
nicht fur Schaden, die auf eine Verletzung dieser Verpflichtungen zurick-
zufuhren sind und ist vom Mieter gegen jedwede Anspriche schad- und
klaglos zu halten.

12. Gastronomie

Die gastronomische Betreuung samtlicher VVeranstaltungen wird ausschlief3-
lich durch von CMI bestellte Vertragsunternehmen geleistet, denen das Ex-
klusivrecht zur gastronomischen Versorgung an den Standorten der CMI ein-
gerdumt ist.

13. Fotografieren/Verdffentlichung der Veranstaltung/Datenschutz

13.1 CMI ist berechtigt, Zeichnungen, Fotografien, Videoaufnahmen usw.
wahrend der Veranstaltung anzufertigen und fir eigene Zwecke (z.B. So-
cial Media, Webauftritt) oder fur allgemeine Presseveréffentlichungen
unter Bericksichtigung der datenschutzrechtlichen und sonstigen Be-
stimmungen zu verwenden.

13.2 Mit Unterfertigung des Vertrages erteilt der Mieter zu Werbezwecken be-
treffend die Veranstaltung auch das Einverstandnis zur Verdffentlichung
des Titels der Veranstaltung auf digitalen und gedruckten VVeranstaltungs-
plakaten und Kalendern, auf der Webseite und auf Social-Media-Kanalen
der CMI, EDV-Informationscomputern und sonstigen Verzeichnissen so-
wie fUr Statistikzwecke. Sollte dies der Mieter nicht winschen, ist die CMI
davon in Kenntnis zu setzen. Sollte dazu die Zustimmung Dritter erforder-
lich sein, wird der Mieter eine derartige Zustimmung rechtzeitig einholen;
sollte der betreffende Dritte seine Zustimmung verweigern, wird der Mie-
ter dies CMI umgehend schriftlich mitteilen.

13.3 Fur die Einhaltung der aktuell rechtsgiltigen Datenschutzbestimmungen
ist der Mieter selbst verantwortlich. Bei VerstéBen ist die CMl schad- und
klaglos zu halten und Ubernimmt keinerlei Haftung.

14. Freikarten und Platzwahl

14.1 Der Mieter stellt CMI fur 6ffentliche Veranstaltungen (ausgenommen
sind Kongresse, Seminare, Tagungen und andere Fachveranstaltungen)
ein Kontingent von Freikarten im Ausmap von mindestens 1 % der Ge-
samtkapazitat der gemieteten Raumlichkeiten zur Verfigung. In den S&-
len Dogana, Saal Tirol und Saal Innsbruck werden bei Sitzkonzerten die
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Plstze bei O-Ticket mittels Platzsperrungen im Standard-Saalplan hin-
terlegt.

14.2 Bei Sonderaufstuhlungen gibt CVI die zu sperrenden Platze mittels Saal-
plan bekannt. Bei Ballen und Stehkonzerten sind Stehplatzkarten 1. Kate-
gorie vorzusehen. CMI produziert die entsprechenden Tickets fur Freikar-
ten bis auf Widerruf selbst, der Mieter stimmt dem zu. Bei Messen und
Ausstellungen stellt der Mieter der CMI ein Kontingent von mindestens
30 Freikarten zur Verfogung. Diese sind bis spatestens 30 Tage vor der
Veranstaltung an die CMI zu Handen der Assistenz der Geschaftsfuhrung
zu Ubergeben.

14.3 Darber hinaus behalt sich CMI vor, fur jede Veranstaltung ein Kontingent
bestimmter Platze fur Sicherheitskrafte, Polizei und Ordnungsdienste in
Anspruch zu nehmen.

15. Vorzeitige Vertragsbeendigung

CMI ist berechtigt, ohne Weiteres den Rucktritt vom Vertrag zu erklaren,
wenn:

a) der Mieter die vereinbarte Vergitung nicht rechtzeitig entrichtet hat;

b) die vertraglich ausbedungenen Nachweise Uber die Erfullung bestimm-
ter Verpflichtungen nicht erbracht werden;

c) Tatsachen bekannt werden oder dem Mieter bekannt sein missten,
wonach die geplante Veranstaltung bestehenden Gesetzen und Verein-
barungen widerspricht;

d) durch die beabsichtigte Veranstaltung eine Stérung der 6ffentlichen
Ordnung und Sicherheit zu befirchten ist;

e) das Mietobjekt infolge hoherer Gewalt oder aufgrund anderer, nicht
von CMI zu vertretender Umstande nicht zur Verfigung gestellt wer-
den kann;

f) der Mieter aus froheren Vertragen mehr als 30 Tage im Zahlungsrick-
stand ist;

g) der Mieter gegen die Grundprinzipien laut vorliegenden AGB verstopt.

h) ein VVerstoP gegen die vorliegenden AGB, insbesondere gegen Bestim-
mungen, die einen Auflésungsgrund beinhalten, vorliegt.

16. Storno

16.1 Der ausdrickliche oder stillschweigende Vertragsricktritt durch den Mie-
ter l6st StornogebUhren und die Pflicht zum Ersatz der CMI erwachsenen
Aufwendungen aus, und zwar, sofern nicht abweichend im Vertrag ge-
regelt, bei Rucktritt bis zu 12 Monate vor Veranstaltungstermin: 25 %,
bis 6 Monate vor Veranstaltungstermin: 50 %, ab 6 Monate vor Veran-
staltungsbeginn: 75 % und ab 90 Tage vor Veranstaltungstermin: 100 %
des vertragsgemafen Entgeltes zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die
VertragsgebuUhr ist vom Gesamtbetrag der vertraglichen Leistung zu be-
rechnen und wird jedenfalls zur Ganze eingehoben. Zusatzlich sind der
CMI in einem jeden Falle alle bereits im Zusammenhang mit der Veran-
staltung entstandenen Kosten und Auslagen zu ersetzen.

16.2 Fur die Fristenberechnung ist jeweils der Tag des Einlangens der schriftli-
chen RUcktrittsmitteilung bei CMI mageblich. CMI ist berechtigt, einen
14-tagigen Verzug mit Zahlungen oder vertraglich ausbedungenen Nach-
weisen als stillschweigenden Rucktritt des Mieters anzusehen. Diese
Bestimmung gilt auch, ohne dass die CMI den Mieter gesondert darauf
hinweist.

16.3 Bei nicht zeitgerechter Retournierung des unterfertigten Vertrages er-
lischt die Vorreservierung. Diese Bestimmung gilt auch, ohne dass die
CMI den Mieter gesondert darauf hinweist. Der Mieter hat alle diesbezig-
lichen Fristen, die ausdricklich im Vertrag festgelegt werden, zu beachten
und CMI ist nicht verpflichtet, gesondert nochmals darauf hinzuweisen.
Bei Erléschen der Vorreservierung ist CMI berechtigt, den Veranstal-
tungstermin und -ort an einen anderen Interessenten zu vergeben. Die
Haftung und Ubernahme von bereits entstandenen Kosten und Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit den betreffenden Veranstaltungen Uber-
nimmt in einem jeden Falle und zur G&nze der Mieter.

17. Haftung

171 CMI leistet Gewahr fur die vertragsgemafe Leistungserbringung; daruber
hinaus reichende Haftungen oder Garantien werden nicht tbernommen.
Ansonsten gelten die gesetzlichen Haftungsbestimmungen; auferhalb
des Geltungsbereiches des Konsumentenschutzgesetzes ist die Haftung
jedenfalls auf vorsatzliches und grob fahrléssiges Handeln beschrankt.

17.2 Der Mieter haftet for

a) Schaden, die am Mietobjekt oder am Inventar infolge der Veranstaltung
entstehen;

b) Schaden, die bei Einbringung von Gegenstanden und Auf- und Abbau
an Personen oder Sachen verursacht werden;

c) alle Folgen, die sich aus der Uberschreitung der jeweils zuldssigen
Hbéchstbesucheranzahl ergeben;

d) alle Folgen, die sich aus der unzureichenden Besetzung des Ordnungs-
dienstes, sofern dieser vom Mieter gestellt wird, ergeben;

e) Schaden, Kosten, Folgen und Anspriiche, die daraus entstehen, dass Be-
stimmungen und Bedingungen des jeweiligen Veranstaltungsvertrages,
bestehender behérdlicher Bewilligungen und anderer Auflagen, Anord-
nungen des hauseigenen Veranstaltungsdienstes oder eines anderen Be-
auftragten, im Besonderen auch Hausverweise oder andere Mafnahmen
des Hausrechts, nicht, oder nicht vollsténdig erfillt werden;

f) alle Unfalle, die dem eigenen Personal bzw. den vom Mieter verpflich-
teten Kunstlern, Vortragenden und/oder sonstigen Mitwirkenden bei
den Vorbereitungen zu einer Veranstaltung bzw. bei der VVeranstaltung
selbst infolge Nichtbeachtung sicherheitspolizeilicher oder veranstal-
tungsrechtlicher Vorschriften zustofen; im Besonderen gilt dies auch
fur Personen und Besucher, die andere Personen, Gaste, Angestellte
und Mitwirkende angreifen, am Kérper verletzen oder sonst auf andere
Weise einen Schaden zufigen;

g) Schaden, die durch Besucher oder Gaste der Veranstaltung, zu wessen
Nachteil auch immer, verursacht wurden, insbesondere fur auBerge-
woéhnliche Abnitzung in den dem Publikum im Zuge der Veranstaltung
zuganglichen Rdumen und an den darin befindlichen Einrichtungen und
Installationen;

h) Mieter, die in einer nicht ausreichenden und nicht dem Gesetz entspre-
chenden Weise ihren Verpflichtungen aus dem Veranstaltungsvertrag/
Mietvertrag nachkommen, womit Schaden entstehen, Bedrohungen
anderer Gaste erfolgen, Sicherheitsdienste benétigt oder Eingriffe der
Sicherheitsbehdrden erforderlich werden, haften fir alle daraus entste-
henden Kosten, Folgen und Anspriiche, und zwar auch strafrechtlich
und nach den Bestimmungen des VSLtG. Das gilt auch fiur alle mit der
Rechtsverfolgung verbundenen Kosten, Schadenersatz, der an dritte
Personen oder Einrichtungen geleistet werden muss, oder alle anderen
moglichen Anspriche;

i) im Rahmen einer Ausfallhaftung fur alle bestellten Nebenleistungen
von Ausstellern und Geschéftspartnern;

j) bei VerstéRen gegen die in den vorliegenden AGB angefihrten Regelun-
gen.

17.3 CMI haftet weder fUr das Verhalten von Besuchern der Veranstaltung
noch fir das Abhandenkommen von Gegenstanden wahrend oder im Zu-
sammenhang mit, vor oder nach Veranstaltungen.

17.4 Soweit durch Mitarbeiter von CMI auferhalb der vertraglichen Verpflich-
tungen und blof gefalligkeitshalber Hilfsleistungen erbracht werden (z.B.
Mithilfe bei Auslade- und Transporttatigkeiten etc.), werden dadurch kei-
ne vertraglichen Verpflichtungen begrindet und erfolgen solche Leistun-
gen auf alleiniges Risiko des Mieters.

17.5 Der Mieter ist zum Abschluss aller notwendigen Versicherungen ver-
pflichtet.

18. Hinweis auf mogliche Umstande auferhalb der Einflusssphare von CMI

18.1 CMI weist auf Grundlage der Erfahrungen unter anderem im Kontext der
Pandemie COVID-19 darauf hin, dass zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses gegebenenfalls nicht vorhersehbar ist, ob, wie und vor allem
unter welchen Umstanden die vertragsgegenstandliche Veranstaltung
durchgefthrt werden kann.
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Es kdonnen also Umstande eintreten, die auBerhalb der Einflusssphare der
CMI liegen und dazu fuhren, dass die rechtlichen Bedingungen, die tat-
sachliche Plan- und Umsetzbarkeit sowie die wirtschaftlichen Méglich-
keiten fur die Veranstaltung von denen zum Zeitpunkt der Vertragsverein-
barung ganzlich abweichen..

18.2Daraus folgt, dass es auch nicht in der Verantwortung der CMI liegt, soll-
ten Gesetze oder Verordnungen rechtlich, oder die Organisation der ge-
genstandlichen Veranstaltung tatsachlich, nicht zum gewinschten Ziele
fohren, nadmlich der DurchfUhrung der Veranstaltung zu oben genanntem
Termin in den geplanten Rdumen/Salen/Hallen/Fléchen an einem der
Standorte der CMI.

CMI Obernimmt daher im Ganzen keine Haftung, welcher Art und welchen
Namens auch immer, for den Fall, dass die Veranstaltung aus Grunden,
die den Schutz der &ffentlichen Sicherheit und/oder die 6ffentliche Ge-
sundheit und/oder andere Grinde des 6ffentlichen Interesses betreffen,
nicht durchgefthrt werden kann und/oder abgesagt werden muss. In sol-
chen Fallen sind alle Anspriche gegen CIMI ausgeschlossen, gleichwohl
aus einem welchen Grund auch immer diese erhoben werden kénnen oder
kénnten. Das betrifft auch den Ersatz bereits erwachsener Kosten, Spesen
und Gebuhren, Aufwendungen und dergleichen. Ebenso wenig werden
auch andere Aufwendungen, Zahlungen an Dritte oder GebUhren, Abga-
ben und andere Zahllasten ersetzt. Der Ersatz von Schaden, welcher Art
auch immer, ist ausgeschlossen.

18.3Es ist Sache des Mieters allein, die aus seiner Sicht und fir ihn wichtigen
oder wesentlichen Informationen zu etwaigen diesbeziglichen Fragen
einzuholen und sich selbst hieraus die Grundlagen seiner Entscheidung
zusammen zu stellen. CMI hat in diesem Rahmen keine neben- und kei-
ne anderen vertraglichen Pflichten, keine Hinweis-, keine Aufkldrungs-
und keine Beratungspflichten und kann daher fir eine Verletzung solcher
Pflichten auch nicht in Anspruch genommen werden. Alle 6ffentlich zu-
ganglichen, verdffentlichten, in einer kundgemachten Weise zugangli-
chen Nachrichten und Mitteilungen gelten in Bezug auf solche Umstande
als dem Mieter zugegangen und bekannt. Das gilt auch fir Gesetze, Nor-
men und andere verbindliche Anordnungen. Bescheide und individuelle
Erledigungen muss der Mieter gegen sich gelten lassen, wenn sie ihm, auf
eine welche Weise auch immer, zugegangen sind.

18.4 Der Mieter hat alle gesetzlichen Vorschriften und weiteren Verpflichtun-
gen zu bericksichtigen und eigenverantwortlich umzusetzen; er haftet
auch fur die Erstellung aller in diesem Zusammenhang allenfalls erforder-
lichen Konzepte und anderen Unterlagen, Ablaufplane und dergleichen,
hat die hierfur erforderlich Infrastruktur beizustellen und auch dafir Sorge
zu tragen, dass alle allenfalls erforderlichen Kontrollen und Untersuchun-
gen, welcher Art und welchen Namens auch immer, die gesetzlich oder
aufgrund des Gesetzes oder anderer verbindlicher Normen vorgeschrie-
ben werden, von ihm, auf seine Kosten und Gefahr, sach- und fachgerecht
umgesetzt werden, wofir auch alle Kosten und alle Aufwendungen durch
ihn zu tragen sind, dies auch dann, wenn Teile der Infrastruktur und/oder
der Mitarbeiter von CMI in diesem Rahmen beigestellt werden.

18.5.CMI steht es frei, ohne weitere Anhérung und Verstandigung alle jene
MaBnahmen zu setzen, die aus Anlass einer solchen auBergewdhnlichen
Sach- und Rechtslage getroffen werden missen oder getroffen werden
kdnnen, um, aus einer sachlichen Erwagung der in Frage kommenden
Umstande die notwendigen und nitzlichen Entscheidungen im 6ffentli-
chen Interesse und im Interesses des Hauses, der Kunden, der Mitarbeiter
und aller sonst in Frage kommender Personen zu setzen, die erforderlich
sind oder doch erscheinen, um Schaden abzuwenden und in tauglicher
Weise auf eine solche Lage einzugehen. Aus solchen MafBnahmen kénnen
keine Forderung gegen CIV| abgeleitet werden; es gilt 18.2 sinngemap.

19. Kosten

Die mit der Errichtung und Abwicklung des Vertrages allenfalls verbundenen
Kosten, Gebuhren, Steuern und sonstigen Abgaben werden dem Mieter im
Wege der Rechnungslegung vorgeschrieben.

20. Schlussbestimmungen

20.1 Eine Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums oder 3hnlicher Rechtsinsti-
tute ist ausgeschlossen.

20.2Von dem Vertrag abweichende Vereinbarungen, einschlieflich der Zu-
stimmung zu vom Mieter beabsichtigten Mafnahmen und T&tigkeiten
gelten nur, wenn diese schriftlich getroffen bzw. durch die Geschafts-
fuhrung der CMI schriftlich bestatigt werden.

20.3Erklérungen an die an CMI zuletzt bekanntgegebene Adresse oder
jene der vom Mieter benannten Kontaktperson gelten als wirksam
abgegeben.

20.4Allfallige Anspriche an CMI hat der Mieter innerhalb von drei Mo-
naten nach Schluss der Veranstaltung schriftlich geltend zu machen,
widrigenfalls gelten diese als verfristet und verjahrt.

20.5Auf samtliche Vertrége und Vereinbarungen ist ausschlieflich dster-
reichisches Recht anzuwenden; ErfUllungsort und Gerichtsstand ist
Innsbruck.

Mit der Unterschrift des Mieters wird bestatigt, dass die AGB fur Veran-
staltungen vollstandig gelesen und verstanden wurden. Die AGB fur Ver-
anstaltungen und etwaige Zusatzvereinbarungen, auf die Bezug genom-
men wird, werden als integraler Vertragsbestandteil zwischen der CMI
und dem Mieter akzeptiert.

(Stand: Novernber 2024)



	KONTAKTDATEN Firma: 
	Geschäftsführung: 
	UIDNr verpflichtend: 
	Straße: 
	Telefon: 
	PLZ Ort Land: 
	Fax: 
	Internet: 
	ANSPRECHPARTNER Vor und Zuname: 
	EMail_2: 
	Telefon mit DW: 
	Mobil: 
	Fax_2: 
	RECHNUNGSADRESSE Firma wenn abweichend: 
	Straße wenn abweichend: 
	PRODUKTINFORMATIONEN Welche Firmen vertreten Sie: 
	Welche Waren werden ausgestellt Nur angemeldete Exponate dürfen ausgestellt werden: 
	Erzeuger: Off
	Händler: Off
	Vertreter: Off
	Ihr Platzierungswunsch Halle: 
	auszufüllen Halle: 
	Ja wir haben Mitaussteller auf unserem Stand Anmeldegebühr € 29800  Bitte füllen Sie pro Mitaussteller die 3 Seite separat aus: Off
	Hallenstand bis 29 m2: Off
	inkl Verbrauch: Off
	Hallenstand über 29 m2: Off
	Größe2: 
	Füllen von Becken: Off
	Hallenstand über 59 m2: Off
	Größe 3: 
	Hallenstand über 119 m2: Off
	Größe 4: 
	Freigelände überdacht: Off
	Größe 5: 
	Aufschlag für Eckstand: Off
	Größe 6: 
	Aufschlag für: Off
	6 m2 für € 83000: Off
	Größe 7: 
	Wir haben einen eigenen Systemstand mit dem Ausmaß: Off
	9 m2 für € 105000: Off
	Größe1: 
	Länge1: 
	Länge 7: 
	Länge2: 
	Länge 3: 
	Länge 4: 
	Länge 5: 
	Länge 6: 
	Tiefe 1: 
	Tiefe 7: 
	Tiefe2: 
	Tiefe 3: 
	Tiefe 4: 
	Tiefe 5: 
	Tiefe 6: 
	WIR SIND ERSTAUSSTELLER UND MÖCHTEN DEN BONUS NUTZEN: Off
	WIR EMPFEHLEN EIN UNTERNEHMEN ALS AUSSTELLER WEITER UND SICHERN UNS EINMALIG: Off
	Empfehlung: 
	OrtDatum: 
	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift: 
	KONTAKTDATEN MITAUSSTELLER Firma: 
	Geschäftsführung_2: 
	UIDNr verpflichtend_2: 
	Straße_2: 
	Telefon_2: 
	PLZ Ort Land_2: 
	Internet_2: 
	Telefon mit DW_2: 
	Mobil_2: 
	PRODUKTINFORMATIONEN MITAUSSTELLER Welche Firmen vertreten Sie: 
	Welche Waren werden ausgestellt Nur angemeldete Exponate dürfen ausgestellt werden_2: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	EMail für Rechnungsversand verpflichtend: 
	OrtDatum_2: 
	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift_2: 
	ANSPRECHPARTNER Mitaussteller: 
	WV 1009: Off
	WV 114: Off
	WV 115: Off
	WV 116: Off
	WV 119: Off
	WV 120: Off
	WV 121: Off
	WV 122: Off
	WV 123: Off
	WV 124: Off
	WV 125: Off
	WV 126: Off
	WV 127: Off
	WV 128: Off
	WV 129: Off
	WV 130: Off
	WV 131: Off
	WV 132: Off
	WV 133: Off
	WV 135: Off
	WV 136: Off
	WV 137: Off
	WV 138: Off
	WV 134: Off
	WV 140: Off
	WV 52: Off
	WV 142: Off
	WV 24: Off
	WV 143: Off
	WV 32: Off
	WV 29: Off
	WV 2: Off
	WV 333: Off
	WV 2410: Off
	WV 2420: Off
	WV 2430: Off
	WV 2440: Off
	WV 38: Off
	WV 101: Off
	WV 36: Off
	WV 37: Off
	WV 23: Off
	WV 27: Off
	WV 20: Off
	WV 21: Off
	WV 22: Off
	WV 80: Off
	WV 65: Off
	WV 64: Off
	WV 63: Off
	WV 3: Off
	WV 4: Off
	WV 5: Off
	WV 6: Off
	WV 7: Off
	WV 8: Off
	WV 9: Off
	WV 10: Off
	WV 11: Off
	WV 12: Off
	WV 59: Off
	WV 58: Off
	WV 57: Off
	WV 1011: Off
	WV 1111: Off
	WV 1211: Off
	WV 591: Off
	WV 581: Off
	WV 571: Off
	WV 62: Off
	WV 28: Off
	WV 56: Off
	WV 30: Off
	WV 55: Off
	WV 31: Off
	WV 53: Off
	WV 311: Off
	WV 100: Off
	WV 819: Off
	WV 90: Off
	WV 81: Off
	WV 75: Off
	WV 73: Off
	WV 72: Off
	WV 71: Off
	WV 69: Off
	WV 45: Off
	WV 17: Off
	WV 39: Off
	WV 33: Off
	WV 51: Off
	WV 66: Off
	WV 89: Off
	WV 25: Off
	WV 44: Off
	WV 79: Off
	WV 82: Off
	WV 83: Off
	WV 84: Off
	WV 85: Off
	WV 86: Off
	WV 87: Off
	WV 88: Off
	WV 61: Off
	WV 150: Off
	WV 91: Off
	WV 92: Off
	WV 93: Off
	WV 105: Off
	WV 104: Off
	WV 103: Off
	WV 102: Off
	WV 15: Off
	WV 758: Off
	WV 861: Off
	WV 871: Off
	Text3: 
	Internet_3: 
	Straße_3: 
	Telefon_3: 
	PLZ Ort Land_3: 
	Fax_3: 
	EMail_3: 
	WV 1051: Off
	Textfeld B3: 
	Firma_3: 
	Firma_4: 
	Text4: 
	WV 154: Off
	WV 2639: Off
	WV 34: Off
	WV 35: Off
	WV 156: Off
	WV 160: Off
	WV 192: Off
	WV 26: Off
	WV 162: Off
	WV 164: Off
	WV 166: Off
	WV 168: Off
	WV 170: Off
	WV 172: Off
	WV 174: Off
	WV 176: Off
	WV 178: Off
	WV 181: Off
	WV 183: Off
	WV 184: Off
	WV 186: Off
	WV 189: Off
	WV 194: Off
	WV 196: Off
	WV 198: Off
	WV 200: Off
	WV 202: Off
	WV 204: Off
	WV 208: Off
	WV 210: Off
	WV 212: Off
	WV 215: Off
	WV 217: Off
	WV 219: Off
	WV 222: Off
	WV 223: Off
	WV 224: Off
	WV 225: Off
	WV 226: Off
	WV 188: Off
	WV 60: Off
	WV 193: Off
	WV 158: Off
	WV 182: Off
	WV 235: Off
	WV 151: Off
	WV 239: Off
	WV 153: Off
	WV 155: Off
	WV 157: Off
	WV 159: Off
	WV 161: Off
	WV 163: Off
	WV 165: Off
	WV 167: Off
	WV 169: Off
	WV 173: Off
	WV 175: Off
	WV 177: Off
	WV 179: Off
	WV 249: Off
	WV 185: Off
	WV 187: Off
	WV 190: Off
	WV 191: Off
	WV 256: Off
	WV 258: Off
	WV 260: Off
	WV 262: Off
	WV 264: Off
	WV 203: Off
	WV 205: Off
	WV 207: Off
	WV 209: Off
	WV 211: Off
	WV 213: Off
	WV 214: Off
	WV 240: Off
	WV 2411: Off
	WV 2421: Off
	WV 2431: Off
	WV 2441: Off
	WV 2451: Off
	WV 2501: Off
	WV 50: Off
	WV 2511: Off
	WV 171: Off
	WV 2461: Off
	WV 241: Off
	WV 242: Off
	WV 243: Off
	WV 244: Off
	WV 248: Off
	WV 180: Off
	WV 251: Off
	WV 250: Off
	WV 252: Off
	WV 253: Off
	WV 254: Off
	WV 255: Off
	WV 257: Off
	WV 259: Off
	WV 261: Off
	WV 263: Off
	WV 2521: Off
	WV 2531: Off
	WV 2541: Off
	WV 2551: Off
	WV 2571: Off
	WV 2591: Off
	WV 2611: Off
	WV 2631: Off
	WV 2595: Off
	WV 2616: Off
	WV 2637: Off
	Internet_4: 
	Straße_4: 
	Telefon_4: 
	PLZ Ort Land_4: 
	Fax_4: 
	EMail_4: 
	Textfeld B4: 
	Firma_5: 
	Internet_5: 
	Straße_5: 
	Telefon_5: 
	PLZ Ort Land_5: 
	Fax_5: 
	EMail_5: 
	WV 377: Off
	WV 1801: Off
	WV 368: Off
	WV 371: Off
	WV 374: Off
	WV 380: Off
	WV 383: Off
	WV 385: Off
	WV 388: Off
	WV 390: Off
	WV 391: Off
	WV 394: Off
	WV 393: Off
	WV 398: Off
	WV 400: Off
	WV 401: Off
	WV 403: Off
	WV 404: Off
	WV 430: Off
	WV 364: Off
	WV 367: Off
	WV 370: Off
	WV 405: Off
	WV 407: Off
	WV 409: Off
	WV 411: Off
	WV 413: Off
	WV 415: Off
	WV 417: Off
	WV 419: Off
	WV 421: Off
	WV 423: Off
	WV 425: Off
	WV 427: Off
	WV 420: Off
	WV 361: Off
	WV 363: Off
	WV 366: Off
	WV 435: Off
	WV 4191: Off
	WV 4211: Off
	WV 4231: Off
	WV 4251: Off
	WV 4271: Off
	WV 369: Off
	WV 372: Off
	WV 375: Off
	WV 378: Off
	WV 381: Off
	WV 220: Off
	WV 386: Off
	WV 389: Off
	WV 396: Off
	WV 397: Off
	WV 395: Off
	WV 399: Off
	WV 218: Off
	WV 3841: Off
	WV 384: Off
	WV 406: Off
	WV 408: Off
	WV 410: Off
	WV 414: Off
	WV 416: Off
	WV 418: Off
	WV 152: Off
	WV 422: Off
	WV 424: Off
	WV 426: Off
	WV 428: Off
	WV 429: Off
	WV 431: Off
	WV 432: Off
	WV 3601: Off
	WV 3621: Off
	WV 4351: Off
	WV 3651: Off
	WV 3681: Off
	WV 3711: Off
	WV 3741: Off
	WV 3771: Off
	WV 3801: Off
	WV 3831: Off
	WV 3851: Off
	WV 373: Off
	WV 4161: Off
	WV 376: Off
	WV 379: Off
	WV 382: Off
	WV 3901: Off
	WV 3881: Off
	WV 3911: Off
	WV 38413: Off
	WV 3845: Off
	WV 4064: Off
	WV 40893: Off
	WV 4105: Off
	WV 4121: Off
	WV 4186: Off
	WV 41619: Off
	WV 412: Off
	WV 4187: Off
	WV 4141: Off
	WV 4149: Off
	WV 4162: Off
	WV 4188: Off
	WV 4163: Off
	WV 4189: Off
	WV 265: Off
	WV 4089: Off
	WV 4103: Off
	WV 41219: Off
	WV 4249: Off
	WV 4265: Off
	WV 4288: Off
	WV 4246: Off
	WV 4245: Off
	WV 4262: Off
	WV 4256: Off
	WV 4234: Off
	WV 4222: Off
	WV 42625: Off
	WV 42566: Off
	WV 42228: Off
	WV 433: Off
	WV 434: Off
	WV 201: Off
	WV 3769: Off
	Text5: 
	Textfeld B5: 
	Firma_6: 
	Internet_6: 
	Straße_6: 
	Telefon_6: 
	PLZ Ort Land_6: 
	Fax_6: 
	EMail_6: 
	Text6: 
	WV 4005: Off
	WV 4004: Off
	WV 4001: Off
	WV 4003: Off
	WV 4007: Off
	WV 4009: Off
	WV 4011: Off
	WV 4013: Off
	WV 4015: Off
	WV 4029: Off
	WV 3709: Off
	WV 3679: Off
	WV 3739: Off
	WV 3799: Off
	WV 3829: Off
	WV 36019: Off
	WV 402: Off
	WV 3649: Off
	WV 3701: Off
	WV 3731: Off
	WV 3767: Off
	WV 3791: Off
	WV 4048: Off
	WV 37093: Off
	WV 36794: Off
	WV 37395: Off
	WV 37696: Off
	WV 37997: Off
	WV 38298: Off
	WV 38293: Off
	WV 37992: Off
	WV 38296: Off
	WV 360197: Off
	WV 40299: Off
	WV 36494: Off
	WV 370153: Off
	WV 37316: Off
	WV 37677: Off
	WV 37918: Off
	WV 37919: Off
	WV 36212: Off
	WV 4031: Off
	WV 3645: Off
	WV 3675: Off
	WV 37015: Off
	WV 3738: Off
	WV 3761: Off
	WV 37913: Off
	WV 3821: Off
	WV 36011: Off
	WV 3822: Off
	WV 36012: Off
	WV 392: Off
	WV 4022: Off
	WV 4043: Off
	WV 4027: Off
	WV 4030: Off
	WV 4032: Off
	WV 4033: Off
	WV 4034: Off
	WV 4035: Off
	WV 4036: Off
	WV 4037: Off
	WV 4038: Off
	WV 4039: Off
	WV 4040: Off
	WV 4041: Off
	WV 4042: Off
	WV 4051: Off
	WV 4047: Off
	WV 4049: Off
	WV 38519: Off
	WV 40373: Off
	WV 40384: Off
	WV 40395: Off
	WV 40406: Off
	WV 4044: Off
	WV 4045: Off
	WV 4046: Off
	WV 4050: Off
	WV 4053: Off
	WV 37417: Off
	WV 4057: Off
	WV 40527: Off
	WV 4002: Off
	WV 4006: Off
	WV 4008: Off
	WV 4010: Off
	WV 4012: Off
	WV 4014: Off
	WV 4016: Off
	WV 4017: Off
	WV 4018: Off
	WV 4019: Off
	WV 4020: Off
	WV 4021: Off
	WV 4023: Off
	WV 4024: Off
	WV 4025: Off
	WV 4026: Off
	WV 4028: Off
	WV 4052: Off
	WV 4056: Off
	WV 36513: Off
	WV 36819: Off
	WV 37118: Off
	WV 4054: Off
	WV 37718: Off
	WV 38018: Off
	WV 38318: Off
	WV 40417: Off
	WV 40021: Off
	WV 40219: Off
	WV 40248: Off
	WV 40257: Off
	WV 405644: Off
	WV 365134: Off
	WV 368195: Off
	WV 371186: Off
	WV 405477: Off
	WV 40151: Off
	WV 37391: Off
	WV 40291: Off
	WV 37911: Off
	WV 37912: Off
	Textfeld B6: 
	Firma_7: 
	Internet_7: 
	Straße_7: 
	Telefon_7: 
	PLZ Ort Land_7: 
	Fax_7: 
	EMail_7: 
	Text7: 
	WV 40031: Off
	WV 40071: Off
	WV 40091: Off
	WV 40111: Off
	WV 40131: Off
	WV 401512: Off
	WV 370931: Off
	WV 367941: Off
	WV 401511: Off
	Textfeld B7: 
	Ausmaß Höhe: 
	Ausmap Breite: 
	WV 206: Off
	WV 206651: Off
	WV 4201: Off
	WV 42015541: Off
	WV 387: Off
	WV 38743: Off
	WV 42347: Off
	WV 423471: Off
	WV 40266: Off
	WV 402661: Off
	WV 36013: Off
	WV 3601331: Off
	Firma: 
	PLZ Ort Land wenn abweichend: 
	EMail: 


